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(Gesetzgebungsakte)

VERORDNUNGEN

VERORDNUNG (EU) 2020/740 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 25. Mai 2020

ii_ber die Kennzeichnung von Reifen in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und andere Parameter, zur
Anderung der Verordnung (EU) 2017/1369 und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1222/2009

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union, insbesondere auf Artikel 114 und Artikel 194
Absatz 2,

auf Vorschlag der Europiischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europdischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (1),

nach Anhorung des Ausschusses der Regionen,

gemif$ dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (%),

in Erwigung nachstehender Griinde:

(1)

Die Union hat sich dazu verpflichtet, eine Energieunion mit einer zukunftsorientierten Klimapolitik zu schaffen.
Kraftstoffeffizienz ist eine entscheidende Komponente des Rahmens der Union fiir die Klima- und Energiepolitik bis
2030 und ist fur die Ddmpfung der Energienachfrage von zentraler Bedeutung.

Die Kommission hat die Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 des Europdischen Parlaments und des Rates (°) iberpriift
und festgestellt, dass ihre Bestimmungen aktualisiert werden sollten, um ihre Wirksamkeit zu verbessern.

Die Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 sollte ersetzt werden, um einige ihrer Bestimmungen unter Beriicksichtigung
der technologischen Fortschritte bei Reifen zu erldutern und zu aktualisieren.

Auf den Verkehrssektor entfillt ein Drittel des Energieverbrauchs in der Union. Der Anteil des Straenverkehrs an
den Gesamttreibhausgasemissionen in der Union betrug 2015 rund 22 %. Dariiber hinaus entfallen 20 % bis 30 %
des Kraftstoffverbrauchs von Fahrzeugen vor allem aufgrund des Rollwiderstands auf die Reifen. Eine Verringerung
des Rollwiderstands von Reifen wiirde daher erheblich zur Kraftstoffeffizienz im Strafenverkehr und somit zur
Verringerung der Treibhausgasemissionen und zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors beitragen.

Um die Herausforderungen bei der Verringerung der CO,-Emissionen im Strafenverkehr zu bewiltigen, sollten die
Mitgliedstaaten in Zusammenarbeit mit der Kommission Anreize fir die Entwicklung kraftstoffeffizienter und
sicherer Reifen der Klassen C1, C2 und C3 schaffen.

ABIL. C 62 vom 15.2.2019, S. 280.

Standpunkt des Européischen Parlaments vom 26. Marz 2019 (noch nicht im Amtsblatt veréffentlicht) und Standpunkt des Rates in
erster Lesung vom 25. Februar 2020 (ABL C 105 vom 31.3.2020, S. 1). Standpunkt des Europiischen Parlaments vom 13. Mai 2020
(noch nicht im Amtsblatt veréffentlicht).

Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 iiber die Kennzeichnung von
Reifen in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und andere wesentliche Parameter (ABL L 342 vom 22.12.2009, S. 46).
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(6)  Fur Reifen sind eine Reihe von Parametern charakteristisch, die in Wechselbezichung zueinander stehen.
Verbesserungen bei einem Parameter, etwa dem Rollwiderstand, konnen sich nachteilig auf andere Parameter wie die
Nasshaftung auswirken, wihrend sich die Verbesserung der Nasshaftungsleistung wiederum nachteilig auf das
externe Rollgerdusch auswirken kann. Die Reifenhersteller sollten angehalten werden, iiber die aktuellen Standards
hinaus simtliche Parameter zu optimieren.

(7)  Kraftstoffeffiziente Reifen konnen kostenwirksam sein, weil die mit ihnen erzielten Kraftstoffeinsparungen den aus
héheren Herstellungskosten solcher Reifen resultierenden hoheren Anschaffungspreis mehr als ausgleichen.

(8)  Inder Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Européischen Parlaments und des Rates (*) sind Mindestanforderungen an
den Rollwiderstand von Reifen festgelegt. Aufgrund der technologischen Entwicklung konnen die durch den
Rollwiderstand von Reifen bedingten Energieverluste erheblich iiber diese Mindestanforderungen hinaus reduziert
werden. Zur Verringerung der Umweltauswirkungen des Strafenverkehrs sollten die Vorschriften fir die
Kennzeichnung von Reifen daher aktualisiert werden, um die Endnutzer zum Kauf von kraftstoffeffizienteren Reifen
zu bewegen, indem ihnen harmonisierte Informationen zum Rollwiderstandsparameter bereitgestellt werden.

(9)  Eine bessere Kennzeichnung von Reifen ermoglicht es den Verbrauchern, relevantere und vergleichbarere
Informationen iiber die Kraftstoffeffizienz, die Sicherheit und das Rollgerdusch einzuholen und beim Erwerb von
Reifen eine kostenwirksame und umweltfreundliche Kaufentscheidung zu treffen.

(10)  Verkehrslirm stellt eine erhebliche Belastung mit gesundheitsschidlicher Wirkung dar. In der Verordnung (EG) Nr.
661/2009 sind Mindestanforderungen an das externe Rollgerdusch von Reifen festgelegt. Aufgrund der
technologischen Entwicklung kann das externe Rollgerdusch erheblich iiber diese Mindestanforderungen hinaus
reduziert werden. Zur Verringerung des Verkehrslirms sollten die Vorschriften fiir die Kennzeichnung von Reifen
daher aktualisiert werden, um die Endnutzer zum Kauf von Reifen mit geringerem externen Rollgerdusch zu
bewegen, indem ihnen harmonisierte Informationen zum Rollwiderstandsparameter bereitgestellt werden.

(11) Die Bereitstellung harmonisierter Informationen zum externen Rollgerdusch unterstiitzt auch die Umsetzung von
Mafinahmen zur Begrenzung des Verkehrslirms und trdgt im Rahmen der Richtlinie 2002/49/EG des Europdischen
Parlaments und des Rates (°) zur Sensibilisierung der Offentlichkeit fiir den Anteil des Reifengerduschs am
Verkehrslarm bei.

(12) In der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 sind auch Mindestanforderungen an die Nasshaftung von Reifen festgelegt.
Aufgrund der technologischen Entwicklung kann die Nasshaftung erheblich tiber diese Mindestanforderungen
hinaus verbessert werden, sodass sich der Bremsweg bei Nisse verkiirzt. Zur Verbesserung der Sicherheit im
Stralenverkehr sollten die Vorschriften fiirr die Kennzeichnung von Reifen daher aktualisiert werden, um die
Endnutzer zum Kauf von Reifen mit besserer Nasshaftungsleistung zu bewegen, indem ihnen harmonisierte
Informationen zum Nasshaftungsparameter bereitgestellt werden.

(13) Im Interesse der Ubereinstimmung mit dem internationalen Rahmen wird in der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 auf
die Regelung Nr. 117 der Wirtschaftskommission fiir Europa der Vereinten Nationen (UNECE) () verwiesen, die die
einschldgigen Messmethoden fiir den Rollwiderstand, das externe Rollgerdusch sowie die Nass- und Schneegriffig-
keitsleistung von Reifen enthilt.

(14) Die Reifenkennzeichnung sollte Informationen zur Leistung von Reifen umfassen, die speziell fiir die Nutzung bei
extremen Schnee- und Eisverhéltnissen entwickelt wurden. Informationen zur Schneegriffigkeitsleistung sollten auf
der Regelung Nr. 117 der Wirtschaftskommission fiir Europa der Vereinten Nationen in ihrer neuesten auf die
Union anwendbaren Fassung (im Folgenden ,UNECE-Regelung Nr. 117*) beruhen, und auf der Reifenkennzeichnung
von Reifen, die die in dieser Regelung festgelegten Mindestkennwerte fiir die Schneegriffigkeit erfiillen, sollte das
darin festgelegte Schneeflockenzeichen-Piktogramm angegeben sein. Informationen zur Eisgriffigkeitsleistung
sollten, sobald die Norm formal angenommen wurde, auf ISO-Norm 19447 beruhen, und auf der Reifenkenn-
zeichnung von Reifen, die die in dieser ISO-Norm festgelegten Mindestkennwerte fiir die Eisgriffigkeit erfiillen, sollte
das darin festgelegte Eisgriffigkeits-Piktogramm angegeben sein. Bis zur Annahme der ISO-Norm 19447 sollte die
Eisgriffigkeitsleistung anhand zuverldssiger, genauer und reproduzierbarer Methoden gepriift werden, die dem
allgemein anerkannten Entwicklungsstand Rechnung tragen. Die Reifenkennzeichnung von Reifen, die die
Mindestnorm fiir die Eisgriffigkeitsleistung erfiillen, sollte das Eisgriffigkeits-Piktogramm gemdf§ Anhang I anzeigen.

() Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 iiber die Typgenehmigung von
Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhidngern und von Systemen, Bauteilen und selbststindigen technischen Einheiten fiir diese Fahrzeuge
hinsichtlich ihrer allgemeinen Sicherheit (ABL. L 200 vom 31.7.2009, S. 1).

() Richtlinie 2002/49/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 iiber die Bewertung und Bekidmpfung von
Umgebungslirm (ABL L 189 vom 18.7.2002, S. 12).

() Regelung Nr. 117 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen fiir Europa (UNECE) — Einheitliche Bedingungen fiir die
Genehmigung der Reifen hinsichtlich der Rollgerduschemissionen und der Haftung auf nassen Oberflichen undfoder des
Rollwiderstandes [2016/1350] (ABI. L 218 vom 12.8.2016, S. 1).
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(15) Der Abrieb von Reifen im Betrieb ist eine wichtige Quelle umwelt- und gesundheitsschidigenden Mikroplastiks. Die
Kommission hat in ihrer Mitteilung ,Eine Europdische Strategie fiir Kunststoffe in einer Kreislaufwirtschaft“ daher
darauf hingewiesen, dass die unbeabsichtigte Freisetzung von Mikroplastik aus Reifen unter anderem durch
Informationsmafinahmen wie Kennzeichnungspflichten und durch Mindestanforderungen an Reifen verringert
werden sollte. Mit dem Reifenabrieb verbunden ist der Begriff der Laufleistung, d. h. die Zahl der Kilometer, die ein
Reifen halten wird, bevor er wegen der Abnutzung der Lauffliche ersetzt werden muss. Die Lebensdauer eines
Reifens hdngt nicht nur vom Reifenabrieb und der Abnutzung der Lauffliche, sondern von einer Reihe von
Faktoren wie VerschleifSfestigkeit des Reifens — einschlieflich der Mischung, des Laufflichenprofils und des
Aufbaus —, Straenverhaltnissen, Wartung, Reifendruck und Fahrverhalten ab.

(16) Derzeit gibt es jedoch noch keine geeignete Priifmethode fiir den Reifenabrieb und die Laufleistung. Die Kommission
sollte daher die Entwicklung einer solchen Priifmethode — unter umfassender Beriicksichtigung des aktuellen
Entwicklungsstands und international entwickelter oder vorgeschlagener Normen und Regelungen sowie der
Arbeiten der Branche — in Auftrag geben.

(17) Runderneuerte Reifen sind ein wichtiger Teil des Reifenmarktes fir schwere Nutzfahrzeuge. Die Runderneuerung
erhoht die Lebensdauer der Reifen und trigt zu den Zielen der Kreislaufwirtschaft wie z. B. der Verringerung der
Abfallmenge bei. Die Anwendung von Kennzeichnungspflichten auf diese Reifen wire mit erheblichen Energieein-
sparungen verbunden. Diese Verordnung sollte die kiinftige Einbeziehung geeigneter Priifmethoden zur Messung
der Leistung von runderneuerten Reifen vorsehen, die es derzeit noch nicht gibt.

(18) Die in der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europiischen Parlaments und des Rates () vorgesehene Energiever-
brauchskennzeichnung, in deren Rahmen der Energieverbrauch von Produkten auf einer Skala von ,A“ bis ,G*
angegeben wird, ist mehr als 85 % der Verbraucher in der Union als eindeutige und transparente Informationsangabe
bekannt und hat sich als wirksames Instrument zur Forderung effizienterer Produkte erwiesen. Die Reifenkenn-
zeichnung sollte weitestmoglich dieselbe Gestaltung aufweisen, wobei den Besonderheiten von Reifenparametern
Rechnung zu tragen ist.

(19) Die Bereitstellung vergleichbarer Informationen zu Reifenparametern in Form einer Standardreifenkennzeichnung
diirfte die Kaufentscheidungen der Endnutzer zugunsten von kraftstoffeffizienteren, langlebigeren, sichereren und
gerduschirmeren Reifen beeinflussen. Dies wiederum sollte fiir die Reifenhersteller ein Anreiz sein, Reifenparameter
zu optimieren, und diirfte somit den Weg fiir einen nachhaltigeren Verbrauch und eine nachhaltigere Produktion von
Reifen ebnen.

(20) Die Bereitstellung weiterer Informationen zur Kraftstoffeffizienz und zu anderen Parametern ist fiir alle Endnutzer
relevant, einschlieflich Kédufern von Reifen als Ersatzreifen oder zur Bereifung neuer Fahrzeuge, Fuhrparkmanagern
und Transportunternehmen, die die Parameter unterschiedlicher Reifenmarken nicht ohne Weiteres vergleichen
konnen, da es keine entsprechende Kennzeichnung und keine harmonisierte Priifregelung gibt. Es ist daher
angemessen vorzusehen, dass fiir alle Reifen, die zusammen mit Fahrzeugen angeboten oder an diese montiert
werden, eine Reifenkennzeichnung bereitgestellt werden muss.

(21)  Eine Reifenkennzeichnung ist derzeit fiir Reifen fiir Pkw (Klasse C1) sowie fiir leichte Nutzfahrzeuge (Klasse C2)
vorgesehen, nicht jedoch fiir schwere Nutzfahrzeuge (Klasse C3). Reifen der Klasse C3 weisen gegeniiber Reifen der
Klassen C1 oder C2 einen hoheren Kraftstoffverbrauch und eine hohere jahrliche Laufleistung auf und konnten
somit einen erheblichen Beitrag zur Verringerung des Kraftstoffverbrauchs und der Treibhausgasemissionen
schwerer Nutzfahrzeuge leisten. Daher sollten Reifen der Klasse C3 in den Anwendungsbereich dieser Verordnung
aufgenommen werden. Die vollstindige Aufnahme von Reifen der Klasse C3 in den Anwendungsbereich dieser
Verordnung steht zudem im Einklang mit der Verordnung (EU) 2018/956 des Europiischen Parlaments und des
Rates (%), die die Uberwachung und Meldung der CO,-Emissionen und des Kraftstoffverbrauchs neuer schwerer
Nutzfahrzeuge vorsieht, und mit der Verordnung (EU) 2019/1242 des Europdischen Parlaments und des Rates zur
Festlegung von CO,-Emissionsnormen fiir neue schwere Nutzfahrzeuge ().

(22) Viele Endnutzer treffen eine Kaufentscheidung, ohne den Reifen und demnach die am Reifen angebrachte
Reifenkennzeichnung tatsichlich zu sehen. In diesen Fillen sollte die Reifenkennzeichnung den Endnutzern
angezeigt werden, bevor sie ihre endgiiltige Kaufentscheidung treffen. Die Anzeige einer Reifenkennzeichnung auf
den Reifen in der Verkaufsstelle und in technischem Werbematerial sollte gewihrleisten, dass sowohl Hindler als
auch potenzielle Endnutzer zum Zeitpunkt und am Ort der Kaufentscheidung harmonisierte Informationen zu den
relevanten Reifenparametern erhalten.

() Verordnung (EU) 2017/1369 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2017 zur Festlegung eines Rahmens fiir die
Energieverbrauchskennzeichnung und zur Aufhebung der Richtlinie 2010/30/EU (ABL L 198 vom 28.7.2017, S. 1).

() Verordnung (EU) 2018/956 des Européischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 iiber die Uberwachung und Meldung der
CO,-Emissionen und des Kraftstoffverbrauchs neuer schwerer Nutzfahrzeuge (ABL. L 173 vom 9.7.2018, S. 1).

() Verordnung (EU) 2019/1242 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Festlegung von CO,-
Emissionsnormen fiir neue schwere Nutzfahrzeuge und zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 595/2009 und (EU) 2018/956 des
Europiischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 96/53/EG des Rates (ABL. L 198 vom 25.7.2019, S. 202).
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(23) Einige Endnutzer treffen Reifenkaufentscheidungen bereits vor der Ankunft in der Verkaufsstelle oder kaufen Reifen

im Versandhandel oder im Internet. Um zu gewihrleisten, dass auch diese Endnutzer auf der Grundlage
harmonisierter Informationen, unter anderem zu Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung und externem Rollgerdusch, eine
sachkundige Kaufentscheidung treffen konnen, sollte die Reifenkennzeichnung in allen technischen
Werbematerialien und in visuellem Werbematerial angezeigt werden, auch wenn diese im Internet verdffentlicht
werden. Wenn sich visuelles Werbematerial nicht nur auf einen bestimmten Reifentyp, sondern auf eine
Reifenfamilie bezieht, muss die Reifenkennzeichnung nicht angezeigt werden.

(24) Potenziellen Endnutzern sollten Informationen bereitgestellt werden, die jeden Bestandteil der Reifenkennzeichnung
und seine Bedeutung erkliren. Diese Informationen sollten in allen technischen Werbematerialien, z. B. auf den
Internetseiten von Lieferanten, enthalten sein; sie sollte jedoch nicht im visuellen Werbematerial verlangt werden.
Werbung auf Plakatwinden, in Zeitungen, in Zeitschriften, im Rundfunk und im Fernsehen sollte nicht als
technisches Werbematerial gelten.

(25) Unbeschadet der Marktiiberwachungspflichten der Mitgliedstaaten oder der Pflicht der Lieferanten zur Uberpriifung
der Produktkonformitit sollten die Lieferanten die erforderlichen Informationen iiber die Konformitit ihrer Produkte
elektronisch in der Produktdatenbank zur Verfiigung stellen. Die fiir Verbraucher und Hindler relevanten
Informationen sollten im offentlichen Teil der Produktdatenbank offentlich zuginglich gemacht werden. Diese
Informationen sollten als offene Daten zur Verfiigung gestellt werden, damit die Entwickler von mobilen
Anwendungen und Vergleichsinstrumente sie nutzen kénnen. Durch auf der gedruckten Reifenkennzeichnung
enthaltene nutzerorientierte Instrumente, etwa einen dynamischen Quick-Response-Code (QR-Code), sollte ein
einfacher Direktzugang zum offentlichen Teil der Produktdatenbank ermdoglicht werden.

(26) Der Konformititsteil der Produktdatenbank sollte strengen Datenschutzvorschriften unterliegen. Die
vorgeschriebenen besonderen Teile der technischen Unterlagen im Konformititsteil der Produktdatenbank sollten
sowohl den Marktiiberwachungsbehorden als auch der Kommission zur Verfiigung gestellt werden. Wenn einige der
technischen Informationen zu sensibel sind, um sie in der Kategorie der technischen Unterlagen zu erfassen, so
sollten die Marktiiberwachungsbehorden Zugang zu diesen Informationen nach Bedarf im Einklang mit der Pflicht
zur Zusammenarbeit der Lieferanten oder tiber zusitzliche Teile der technischen Unterlagen, die von den
Lieferanten freiwillig in die Produktdatenbank hochgeladen werden, haben.

(27) Der Verkauf der Reifen iiber Verkaufsplattformen im Internet statt direkt vom Lieferanten nimmt zu. Daher sollten
Anbieter von Hostdiensten die Anzeige der Reifenkennzeichnung und des Produktdatenblatts, die der Lieferant
bereitgestellt hat, in der Nihe der Preisangabe ermdglichen. Sie sollten den Hindler von der Verpflichtung, die
Reifenkennzeichnung und das Produktdatenblatt anzuzeigen, unterrichten, sollten aber nicht fur die Richtigkeit
oder den Inhalt dieser Reifenkennzeichnung oder dieses Produktdatenblatts verantwortlich sein. Die Anbietern von
Hostdiensten durch diese Verordnung auferlegten Verpflichtungen sollten auf ein sinnvolles Maf§ beschrinkt bleiben
und weder auf eine allgemeine Verpflichtung zur Uberwachung der von ihnen gespeicherten Informationen noch
auf eine allgemeine Verpflichtung zur aktiven Suche nach Fakten oder Umstinden, die auf den Vorschriften dieser
Verordnung zuwiderlaufende Titigkeiten hindeuten, hinauslaufen. Gemdfl Artikel 14 Absatz 1 der Richtlinie
2000/31/EG des Europdischen Parlaments und des Rates (*) miissen Anbieter von Hostdiensten, die den in dieser
Bestimmung vorgesehenen Haftungsausschluss in Anspruch nehmen maéchten, unverziiglich titig werden, um die
von ihnen im Auftrag eines Nutzers ihrer Dienste gespeicherte Information, die die Anforderungen dieser
Verordnung, z. B. aufgrund des Fehlens, der Unvollstindigkeit oder Unrichtigkeit der Reifenkennzeichnung oder des
Produktdatenblatts, nicht erfiillt, zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren. Sie sollten dies tun sobald sie von
einer solchen Information tatsichlich Kenntnis erlangen oder davon im Fall von Schadensersatzanspriichen
beispielsweise aufgrund bestimmter Informationen einer Marktiiberwachungsbehorde erfahren. Fiir Lieferanten, die
iiber ihre eigene Internetseite direkt an Endnutzer verkaufen, gelten dieselben Hindlerverpflichtungen fiir den
Fernabsatz wie fiir Hindler.

(28) Der Rollwiderstand, die Nasshaftung, das externe Rollgerdusch und weitere Parameter sollten anhand zuverldssiger,
genauer und reproduzierbarer Methoden gemessen werden, die dem allgemein anerkannten Stand der Mess- und
Berechnungsmethoden Rechnung tragen. Diese Methoden sollten das durchschnittliche Verbraucherverhalten so
weit wie moglich widerspiegeln und zuverldssig sein, um sowohl eine beabsichtigte als auch eine unbeabsichtigte
Umgehung zu verhindern. Die Reifenkennzeichnung sollte die relative Leistung der Reifen im tatsichlichen Betrieb
wiedergeben, soweit dies aufgrund der Notwendigkeit der Anwendung zuverlissiger, genauer und reproduzierbarer
Labormethoden maglich ist, um den Endnutzern einen Vergleich verschiedener Reifen zu erméglichen und die
Priifkosten fiir die Hersteller zu begrenzen.

(*) Richtlinie 2000/31/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 iiber bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste
der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschiftsverkehrs, im Binnenmarkt (,Richtlinie tiber den
elektronischen Geschiftsverkehr) (ABL. L 178 vom 17.7.2000, S. 1).



5.6.2020

Amtsblatt der Europdischen Union L1775

(29)

(32)

"

(")

)

Haben die nationalen Behérden nach Artikel 3 Nummer 37 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europdischen
Parlaments und des Rates (') hinreichenden Grund zu der Annahme, dass ein Lieferant nicht die Richtigkeit der
Reifenkennzeichnung sicherstellt, sollten sie im Hinblick auf zusdtzliches Verbrauchervertrauen priifen, ob die auf
der Reifenkennzeichnung angegebenen Klassen fir den Rollwiderstand, die Nasshaftung und das externe
Rollgerdusch sowie die Piktogramme fiir sonstige Parameter den Unterlagen entsprechen, die der Lieferant auf der
Grundlage der Priif- und Berechnungsergebnisse erstellt hat. Fiir derartige Priifungen, die wihrend des Typgenehmi-
gungsverfahrens durchgefithrt werden konnen, ist nicht unbedingt ein physischer Test des Reifens erforderlich.

Damit in der Union einheitliche Wettbewerbsbedingungen gewéhrleistet sind, ist die Einhaltung der Vorschriften fiir
die Kennzeichnung von Reifen durch die Lieferanten, Grofhindler, Einzelhdndler und sonstigen Hindler
unerlésslich. Die Mitgliedstaaten sollten die Einhaltung dieser Vorschriften daher durch regelmifige nachtrégliche
Kontrollen und Marktiiberwachung im Einklang mit der Verordnung (EU) 2019/1020 des Europaischen Parlaments
und des Rates (*?) iiberwachen.

Um die Uberwachung der Einhaltung zu erleichtern, den Endnutzern ein hilfreiches Instrument bereitzustellen und
den Hindlern eine weitere Moglichkeit zur Beschaffung von Produktdatenblittern zu bieten, sollten Reifen in die
mit der Verordnung (EU) 2017/1369 eingefithrte Produktdatenbank aufgenommen werden. Daher sollte die
genannte Verordnung entsprechend gedndert werden.

Zur Stirkung des Vertrauens der Endnutzer in die Reifenkennzeichnung sollte es nicht gestattet sein, andere, an die
Reifenkennzeichnung angelehnte Kennzeichnungen zu verwenden. Aus demselben Grund sollten andere
Kennzeichnungen, Zeichen, Symbole oder Beschriftungen, die bei den Endnutzern zu Irrefithrung oder Unklarheit
hinsichtlich der von der Reifenkennzeichnung erfassten Parameter fithren konnten, nicht erlaubt sein.

Die Sanktionen fiir eine Nichteinhaltung dieser Verordnung und der auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten
Rechtsakte sollten wirksam, verhaltnismaRig und abschreckend sein.

Zur Forderung der Energieeffizienz, des Klimaschutzes, der Verkehrssicherheit und des Umweltschutzes sollten die
Mitgliedstaaten Anreize fir die Nutzung energieeffizienter und sicherer Reifen setzen konnen. Die Mitgliedstaaten
konnen die Art dieser Anreize selbst bestimmen. Diese Anreize sollten mit den Vorschriften der Union iiber
staatliche Beihilfen im Einklang stehen und keine ungerechtfertigten Markthemmnisse darstellen. Die vorliegende
Verordnung greift dem Ergebnis etwaiger Verfahren iiber staatliche Beihilfen in Bezug auf solche Anreize gemifl den
Artikeln 107 und 108 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europaischen Union (AEUV) nicht vor.

Um Inhalt und Format der Reifenkennzeichnung zu dndern, Anforderungen hinsichtlich runderneuerter Reifen,
Reifenabrieb und Laufleistung einzufithren und die Anhédnge an den technologischen Fortschritt anzupassen, sollte
der Kommission die Befugnis iibertragen werden, gemafl Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen. Es ist von
besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch
auf der Ebene von Sachverstindigen, durchfiihrt, die mit den Grundsitzen im Einklang stehen, die in der Interinstitu-
tionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 iiber bessere Rechtsetzung (’) niedergelegt wurden. Um insbesondere
fir eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das
Europiische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverstindigen der Mitgliedstaaten,
und ihre Sachverstindigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverstindigengruppen der
Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind.

Sobald zuverldssige, genaue und reproduzierbare Methoden zur Priffung und Messung von Reifenabrieb und
Laufleistung verfiigbar sind, sollte die Kommission priifen, ob es moglich ist, Informationen zu Reifenabrieb und
Laufleistung in die Reifenkennzeichnung aufzunehmen. Die Kommission sollte dieser Priiffung Rechnung tragen,
wenn sie einen delegierten Rechtsakt zur Aufnahme von Reifenabrieb und Laufleistung in die Reifenkennzeichnung
vorlegt, und bei der Entwicklung geeigneter Priifmethoden eng mit der Branche, einschligigen Normungsorgani-
sationen, wie dem Europiischen Komitee fiir Normung (CEN), der Wirtschaftskommission fiir Europa der Vereinten
Nationen (UNECE) oder der Internationalen Normungsorganisation (ISO), und Vertretern anderer Interessentriger
zusammenarbeiten. Die Informationen zu Reifenabrieb und Laufleistung sollten eindeutig sein und sollten keine
negativen Auswirkungen auf die klare Verstindlichkeit und die Wirksamkeit der Reifenkennzeichnung als Ganzes
fur die Endnutzer haben. Die betreffenden Informationen diirften es den Endnutzern auflerdem ermdglichen, in
Bezug auf Reifen, Lebensdauer und die unbeabsichtigte Freisetzung von Mikroplastik eine sachkundige
Entscheidung zu treffen. Dies wiirde zum Schutz der Umwelt beitragen und den Endnutzern gleichzeitig
ermoglichen, die Betriebskosten ihrer Reifen fiir einen ldngeren Zeitraum abzuschitzen.

Verordnung (EU) 2018/858 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 iiber die Genehmigung und die
Marktiiberwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhdngern sowie von Systemen, Bauteilen und selbststindigen
technischen Einheiten fiir diese Fahrzeuge, zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und zur
Authebung der Richtlinie 2007/46/EG (ABL. L 151 vom 14.6.2018, S. 1).

Verordnung (EU) 2019/1020 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 iiber Marktilberwachung und die
Konformitit von Produkten sowie zur Anderung der Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr.
305/2011 (ABL L 169 vom 25.6.2019, S. 1).

ABlL. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.
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(37) Reifen, die bereits vor dem Geltungsbeginn dieser Verordnung in Verkehr gebracht wurden, sollten nicht mit einer
neuen Reifenkennzeichnung versehen werden miissen.

(38) Die Grofe der Reifenkennzeichnung sollte weiterhin den in der Verordnung (EG) Nr. 12222009 festgelegten
Angaben entsprechen. Angaben zu Schnee- und Eisgriffigkeit sowie der QR-Code sollten in die Reifenkennzeichnung
aufgenommen werden.

(39) Die Kommission sollte eine Evaluierung dieser Verordnung vornehmen. Gemaf Nummer 22 der Interinstitutionellen
Vereinbarung vom 13. April 2016 tiber bessere Rechtsetzung sollte diese Evaluierung auf der Effizienz, Effektivitat,
Relevanz, Kohirenz und dem Mehrwert beruhen und die Grundlage fiir die Abschitzung der Folgen von Optionen
fir weitergehende Mafinahmen bilden.

(40) Da das Ziel der Verordnung, nimlich die Verbesserung der Sicherheit, des Gesundheitsschutzes sowie der
wirtschaftlichen und 6kologischen Effizienz des Straffenverkehrs durch Bereitstellung von Informationen, die den
Endnutzern die Wahl kraftstoffeffizienterer, langlebiger, sichererer und gerduschirmerer Reifen ermdoglichen, von
den Mitgliedstaaten angesichts der erforderlichen harmonisierten Informationen fiir die Endnutzer nicht
ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen des Erfordernisses eines harmonisierten
Rechtsrahmens und gleicher Wettbewerbsbedingungen fiir die Hersteller auf Unionsebene besser zu verwirklichen
ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags iiber die Europdische Union (EUV) verankerten
Subsidiaritétsprinzip titig werden. Eine Verordnung ist weiterhin das geeignete Rechtsinstrument, da sie klare und
detaillierte Bestimmungen enthilt, die eine abweichende Umsetzung durch die Mitgliedstaaten ausschliefen, und so
eine stirkere Harmonisierung in der gesamten Union sicherstellt. Ein auf Unionsebene anstatt auf der Ebene der
Mitgliedstaaten harmonisierter Rechtsrahmen senkt die Kosten fiir die Lieferanten, sorgt fiir gleiche Wettbewerbsbe-
dingungen und gewihrleistet den freien Warenverkehr im Binnenmarkt. Entsprechend dem in Artikel 5 EUV
genannten Grundsatz der VerhiltnismiRigkeit geht diese Verordnung nicht iiber das zur Erreichung dieser Ziele
erforderliche Maf hinaus.

(41) Die Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 sollte daher zum Zeitpunkt des Geltungsbeginns der vorliegenden Verordnung
aufgehoben werden —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Gegenstand

Zur Erhohung der Sicherheit, des Gesundheitsschutzes sowie der wirtschaftlichen und okologischen Effizienz des
Straenverkehrs durch die Forderung kraftstoffeffizienter, langlebiger und sicherer Reifen mit geringem Rollgerdusch wird
mit dieser Verordnung ein Rahmen fiir die Bereitstellung harmonisierter Informationen zu Reifenparametern durch eine
Kennzeichnung geschaffen, die die Endnutzer in die Lage versetzt, beim Reifenkauf eine sachkundige Wahl zu treffen.

Artikel 2
Anwendungsbereich
(1)  Diese Verordnung gilt fur in Verkehr gebrachte Reifen der Klassen C1, C2 und C3.

Anforderungen fiir runderneuerte Reifen gelten, sobald gemifl Artikel 13 eine geeignete Priifmethode zur Messung der
Leistung dieser Reifen festgelegt wurde.

(2)  Diese Verordnung gilt nicht fiir

a) Reifen fiir den harten Gelidndeeinsatz;

b) Reifen, die ausschlieflich fiir die Montage an Fahrzeugen ausgelegt sind, deren Erstzulassung vor dem 1. Oktober 1990
erfolgte;

T-Notradreifen;

e o

Reifen mit einer zuldssigen Geschwindigkeit von weniger als 80 km/h;

o
~

Reifen fiir Felgen mit einem Nenndurchmesser < 254 mm oder > 635 mm;

Ra)

Reifen mit Zusatzvorrichtungen zur Verbesserung der Traktion, z. B. Spikereifen;

Reifen, die ausschlieflich fiir die Montage an Fahrzeugen ausgelegt sind, die ausschlieflich fiir Rennen bestimmt sind;

rch

h) gebrauchte Reifen, sofern solche Reifen nicht aus einem Drittland importiert werden.
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Artikel 3

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

1. ,Reifen der Klasse C1% ,Reifen der Klasse C2“ und ,Reifen der Klasse C3“ Reifen, die unter die entsprechenden in
Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 festgelegten Klassen fallen;

2. ,runderneuerter Reifen” einen gebrauchten Reifen, dessen abgefahrene Lauffliche durch neues Material ersetzt wurde;

3. ,T-Notradreifen“ einen Notreifen, der fiir den Betrieb mit einem hoheren Druck als dem fiir Standardreifen und
verstirkte Reifen festgelegten Druckbereich ausgelegt ist;

4. Reifen fiir den harten Geldndeeinsatz* einen Spezialreifen, der vor allem unter schweren Gelindebedingungen zum
Einsatz kommt;

5., Reifenkennzeichnung” eine grafische Darstellung in gedruckter oder elektronischer Form, einschlieflich der Form
eines Aufklebers, die Symbole enthilt, die die Endnutzer tiber die Leistung eines Reifens oder eines Postens von Reifen
hinsichtlich der in Anhang I genannten Parameter informieren;

6. ,Verkaufsstelle“ einen Ort, an dem Reifen ausgestellt oder gelagert und zum Kauf angeboten werden; dies schliefSt die
Ausstellungsraume von Fahrzeughindlern ein, soweit dort Endnutzern nicht am Fahrzeug montierte Reifen zum Kauf
angeboten werden;

7. technisches Werbematerial“ Unterlagen in gedruckter oder elektronischer Form, die von einem Lieferanten erstellt
wurden, um das Werbematerial um die in Anhang IV genannten Informationen zu ergdnzen;

8. Produktdatenblatt” ein Standarddokument mit den in Anhang III genannten Informationen in gedruckter oder
elektronischer Form;

9. ,technische Unterlagen* Unterlagen, die ausreichen, damit die Marktiiberwachungsbehorden die Richtigkeit der
Reifenkennzeichnung und des Produktdatenblatts beurteilen konnen, einschlieflich der in Anhang VII Nummer 2
genannten Informationen;

10. ,Produktdatenbank” die gemaf Artikel 12 der Verordnung (EU) 2017/1369 eingerichtete Datenbank;

11. ,Fernabsatz“ das Anbieten zum Kauf, zur Miete oder zum Ratenkauf iiber den Versandhandel, Kataloge, das Internet,
Telemarketing oder auf einem anderen Weg, bei dem davon auszugehen ist, dass der potenzielle Endnutzer den Reifen
nicht ausgestellt sieht;

12. ,Hersteller” einen Hersteller nach Artikel 3 Nummer 8 der Verordnung (EU) 2019/1020;
13. ,Importeur” einen Importeur nach Artikel 3 Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/1020;

14. ,Bevollmichtigter* eine in der Union ansissige natiirliche oder juristische Person, die vom Hersteller schriftlich
beauftragt wurde, im Namen des Herstellers bestimmte Aufgaben in Erfiillung der Anforderungen dieser Verordnung
wahrzunehmen;

15. ,Lieferant” einen in der Union ansissigen Hersteller, einen Bevollmachtigten eines nicht in der Union ansissigen
Herstellers oder einen Importeur, der ein Produkt auf dem Unionsmarkt in Verkehr bringt;

16. ,Hindler” eine natiirliche oder juristische Person in der Lieferkette, die ein Produkt auf dem Markt bereitstellt, mit
Ausnahme des Lieferanten;

17. ,Bereitstellung auf dem Markt“ die Bereitstellung auf dem Markt nach Artikel 3 Nummer 1 der Verordnung (EU)
2019/1020;

18. ,Inverkehrbringen* das Inverkehrbringen nach Artikel 3 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2019/1020;

19. ,Endnutzer” einen Verbraucher, einen Fuhrparkmanager oder ein Transportunternehmen, der bzw. das einen Reifen
kauft oder voraussichtlich kaufen wird;

20. ,Parameter” ein Merkmal des Reifens, das bei der Nutzung des Reifens erhebliche Umwelt-, Verkehrssicherheits- oder
Gesundheitsauswirkungen hat, wie Reifenabrieb, Laufleistung, Rollwiderstand, Nasshaftung, externes Rollgeriusch,
Schneegriffigkeit oder Eisgriffigkeit;

21. ,Reifentyp” eine Version eines Reifens, bei der die technischen Merkmale auf der Reifenkennzeichnung, das Produktda-
tenblatt und die Reifentypkennung fiir simtliche Einheiten dieser Version gleich sind;

22. Prisftoleranz” die maximal zuldssige Abweichung zwischen den Mess- und Berechnungsergebnissen der durch oder im
Namen von Marktiiberwachungsbehorden durchgefithrten Priifungen und den Werten der angegebenen oder
veroffentlichten Parameter, die die Abweichungen aufgrund von Variationen zwischen verschiedenen Laboratorien
widerspiegelt;
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23. ,Reifentypkennung” einen tiblicherweise alphanumerischen Code, der einen bestimmten Reifentyp von anderen
Reifentypen mit dem gleichen Handelsnamen oder der gleichen Handelsmarke wie dem bzw. der des Lieferanten
unterscheidet;

24. ,gleichwertiger Reifentyp“ einen Reifentyp, der mit einer anderen Reifentypkennung von demselben Lieferanten als
gesonderter Reifentyp in Verkehr gebracht wird und dieselben fiir die Reifenkennzeichnung relevanten technischen
Merkmale und dasselbe Produktdatenblatt aufweist.

Artikel 4
Pflichten von Reifenlieferanten

(1)  Die Lieferanten stellen beim Inverkehrbringen von Reifen der Klassen C1, C2 und C3 sicher, dass unentgeltlich

a) jedem einzelnen Reifen eine Reifenkennzeichnung in Form eines Aufklebers gemifl den Anforderungen nach Anhang II
mit den Informationen und der Klasse fur jeden der in Anhang I genannten Parameter sowie ein Produktdatenblatt
beigefiigt ist oder

b) jedem Posten aus einem oder mehreren identischen Reifen eine gedruckte Reifenkennzeichnung gemifl den
Anforderungen nach Anhang I mit den Informationen und der Klasse fiir jeden der in Anhang I genannten Parameter
sowie ein Produktdatenblatt beigefiigt ist.

(2)  Beim Verkauf von Reifen, die im Fernabsatz zum Kauf angeboten oder verkauft werden, stellen die Lieferanten sicher,
dass die Reifenkennzeichnung in der Nihe der Preisangabe angezeigt wird und dass das Produktdatenblatt abgerufen
werden kann sowie auf Anfrage des Endnutzers auch in gedruckter Form bereitgestellt wird. Die Reifenkennzeichnung
muss so grof sein, dass sie deutlich sichtbar und lesbar ist, und die GroRe der Reifenkennzeichnung muss die Proportionen
der in Anhang I Nummer 2.1 festgelegten Grofle wahren.

Beim Verkauf von Reifen, die im Internet zum Kauf angeboten oder verkauft werden, konnen die Lieferanten die
Reifenkennzeichnung fiir einen bestimmten Reifentyp mittels einer geschachtelten Anzeige bereitstellen.

(3)  Die Lieferanten stellen sicher, dass jegliches visuelle Werbematerial fiir einen bestimmten Reifentyp die Reifenkenn-
zeichnung enthilt. Wenn auf dem Werbematerial der Preis dieses Reifens angegeben ist, wird die Reifenkennzeichnung in
der Nidhe der Preisangabe angezeigt.

Bei visuellem Werbematerial im Internet konnen die Lieferanten die Reifenkennzeichnung mittels einer geschachtelten
Anzeige bereitstellen.

(4) Die Lieferanten stellen sicher, dass jegliches technische Werbematerial fiir einen bestimmten Reifentyp die
Reifenkennzeichnung dieses Reifentyps beinhaltet und die Informationen des Anhangs IV enthilt.

(5)  Die Lieferanten stellen einer betreffenden nationalen Behorde nach Artikel 3 Nummer 37 der Verordnung (EU)
2018/858 die Werte, die zur Bestimmung der betreffenden Klassen und aller zusitzlichen Informationen tiber die Leistung,
die der Lieferant gemidfl Anhang I der vorliegenden Verordnung in der Reifenkennzeichnung von Reifentypen angibt, sowie
die den Anforderungen des Anhangs II der vorliegenden Verordnung entsprechende Reifenkennzeichnung zur Verfiigung.
Diese Angaben werden der betreffenden nationalen Behorde gemidfl Artikel 5 Absitze 1 und 2 der vorliegenden
Verordnung vor Inverkehrbringen der betreffenden Reifentypen iibermittelt, sodass die Behorde sich von der Richtigkeit
der Reifenkennzeichnung iiberzeugen kann.

(6) Die Lieferanten stellen die Richtigkeit der von ihnen bereitgestellten Reifenkennzeichnungen und Produktda-
tenblatter sicher.

(7)  Die Lieferanten konnen anderen als den in Absatz 5 genannten Behorden der Mitgliedstaaten oder einschligigen
nationalen akkreditierten Stellen auf Anforderung technische Unterlagen zur Verfiigung stellen.

(8)  Die Lieferanten arbeiten mit den Marktiiberwachungsbehérden zusammen und ergreifen auf eigene Initiative oder
auf Anforderung der Markiiberwachungsbehorden sofortige Mafnahmen, um eine in ihre Zustindigkeit fallende
Nichteinhaltung dieser Verordnung abzustellen.

(9)  Die Lieferanten diirfen keine anderen, dieser Verordnung nicht entsprechenden Reifenkennzeichnungen, Zeichen,
Symbole oder Beschriftungen bereitstellen oder zeigen, welche bei den Endnutzern voraussichtlich zu Irrefithrung oder
Unklarheit hinsichtlich der in Anhang I aufgefiihrten Parameter fithren wiirden.

(10)  Die Lieferanten diirfen keine Kennzeichnungen bereitstellen oder zeigen, die an die in dieser Verordnung
vorgesehene Reifenkennzeichnung angelehnt sind.
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Artikel 5

Pflichten der Reifenlieferanten in Bezug auf die Produktdatenbank

(1) Ab 1. Mai 2021 geben die Lieferanten vor dem Inverkehrbringen eines nach diesem Zeitpunkt hergestellten Reifens
die in Anhang VII genannten Informationen in die Produktdatenbank ein.

(2)  Fiir zwischen dem 25. Juni 2020 und dem 30. April 2021 hergestellte Reifen gibt der Lieferant die in Anhang VII
genannten Informationen bis zum 30. November 2021 in die Produktdatenbank ein.

(3)  Fir Reifen, die vor dem 25. Juni 2020 in Verkehr gebracht werden, kann der Lieferant die in Anhang VII genannten
Informationen in die Produktdatenbank eingeben.

(4)  Bis die in den Absitzen 1 und 2 genannten Informationen in die Produktdatenbank eingegeben sind, stellt der
Lieferant binnen zehn Arbeitstagen nach einer entsprechenden Aufforderung der Marktiiberwachungsbehorde eine
elektronische Fassung der technischen Unterlagen zur Kontrolle bereit.

(5)  Wenn Typgenchmigungsbehorden oder Marktiiberwachungsbehorden fur die Ausiibung ihrer Aufgaben gemifS
dieser Verordnung andere Informationen als die in Anhang VII aufgefithrten Informationen benétigen, stellt thnen der
Lieferant diese Informationen auf Anfrage zur Verfiigung.

(6)  Werden an einem Reifen fiir die Reifenkennzeichnung oder das Produktdatenblatt relevante Anderungen
vorgenommen, so gilt der Reifen als neuer Reifentyp. Die Lieferanten geben in der Produktdatenbank an, wenn keine
Einheiten eines bestimmten Reifentyps mehr in Verkehr gebracht werden.

(7)  Nach dem Inverkehrbringen der letzten Einheit eines Reifentyps bewahrt der Lieferant die Informationen zu diesem
Reifentyp fiinf Jahre lang im Konformititsteil der Produktdatenbank auf.

Artikel 6
Pflichten von Reifenhiindlern

(1)  Die Handler gewihrleisten, dass

a) Reifen in der Verkaufsstelle die vom Lieferanten gemafl Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a bereitgestellte Reifenkenn-
zeichnung in Form eines Aufklebers gemif8 den Anforderungen nach Anhang II deutlich sichtbar und vollstindig lesbar
aufweisen und das Produktdatenblatt — auf Anfrage auch in gedruckter Form — vorliegt oder

b) vor dem Verkauf eines Reifens, der zu einem Posten aus einem oder mehreren identischen Reifen gehort, dem Endnutzer
eine gedruckte Reifenkennzeichnung gemidfl den Anforderungen nach Anhang II gezeigt wird und in der Nahe des
Reifens in der Verkaufsstelle deutlich sichtbar angebracht ist und das Produktdatenblatt vorliegt.

(2)  Die Handler stellen sicher, dass jegliches visuelle Werbematerial fiir einen bestimmten Reifentyp die Reifenkenn-
zeichnung enthilt. Wenn auf dem Werbematerial der Preis dieses Reifens angegeben ist, wird die Reifenkennzeichnung in
der Nihe der Preisangabe angezeigt.

Bei visuellem Werbematerial im Internet fiir einen bestimmten Reifentyp konnen die Hindler die Reifenkennzeichnung
mittels einer geschachtelten Anzeige bereitstellen.

(3)  Die Héndler stellen sicher, dass jegliches technische Werbematerial fiir einen bestimmten Reifentyp die Reifenkenn-
zeichnung beinhaltet und die in Anhang IV aufgefiihrten Informationen enthalt.

(4)  Die Handler stellen sicher, dass der Endnutzer vor dem Kauf eine Kopie der Reifenkennzeichnung erhalt, falls zum
Kauf angebotene Reifen fiir den Endnutzer zum Zeitpunkt des Verkaufs nicht sichtbar sind.

(5)  Die Héndler stellen sicher, dass die Reifenkennzeichnung bei jedem papiergestiitzten Fernabsatz angezeigt wird und
dass die Endnutzer das Produktdatenblatt auf einer frei zuginglichen Internetseite abrufen und einen Ausdruck dieses
Produktdatenblatts anfordern kénnen.

(6)  Handler, die Fernabsatz iiber Telemarketing betreiben, informieren die Endnutzer {iber die Klassen fiir jeden der
Parameter der Reifenkennzeichnung und teilen den Endnutzern mit, dass sie die Reifenkennzeichnung und das Produktda-
tenblatt auf einer frei zuginglichen Internetseite abrufen und einen Ausdruck anfordern konnen.

(7)  Beim Verkauf von Reifen, die im Internet zum Kauf angeboten oder verkauft werden, stellen die Hindler sicher, dass
die Reifenkennzeichnung in der Nihe der Preisangabe angezeigt wird und das Produktdatenblatt abgerufen werden kann.
Die Reifenkennzeichnung muss so groff sein, dass sie deutlich sichtbar und lesbar ist, und die Grofe der Reifenkenn-
zeichnung muss die Proportionen der in Anhang I Nummer 2.1 festgelegten Grofe wahren.
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Die Hindler konnen die Reifenkennzeichnung fiir einen bestimmten Reifentyp mittels einer geschachtelten Anzeige
bereitstellen.

Artikel 7
Pflichten von Fahrzeuglieferanten und -hiindlern

Beabsichtigen Endnutzer, ein neues Fahrzeug zu erwerben, so stellen die Fahrzeuglieferanten und -hdndler diesen
Endnutzern vor dem Verkauf die Reifenkennzeichnung der mit dem Fahrzeug angebotenen oder der am Fahrzeug
montierten Reifen und das entsprechende technische Werbematerial zur Verfigung und gewihrleisten, dass das Produktda-
tenblatt vorliegt.

Artikel 8
Pflichten von Anbietern von Hostdiensten

Lasst ein Diensteanbieter gemafS Artikel 14 der Richtlinie 2000/31/EG den Verkauf von Reifen iiber seine Internetseite zu,
so ermoglicht der Diensteanbieter die Anzeige der Reifenkennzeichnung und des Produktdatenblatts, die der Lieferant
bereitgestellt hat, in der Ndhe der Preisangabe und unterrichtet den Handler dariiber, dass er zu der Anzeige der Reifenkenn-
zeichnung und des Produktdatenblatts verpflichtet ist.

Artikel 9
Priif- und Messmethoden

Die gemifl den Artikeln 4, 6 und 7 zur Verfiigung zu stellenden Informationen zu den Parametern der Reifenkenn-
zeichnung werden nach den in Anhang I genannten Priifmethoden und dem in Anhang V beschriebenen Laborabgleich-
verfahren ermittelt.

Artikel 10
Uberpriifungsverfahren

Fiir jeden der in Anhang I angegebenen Parameter iiberpriifen die Mitgliedstaaten die Ubereinstimmung der angegebenen
Klassen mit dieser Verordnung nach dem in Anhang VI festgelegten Priifverfahren.

Artikel 11

Pflichten der Mitgliedstaaten

(1)  Die Mitgliedstaaten diirfen in ihrem Hoheitsgebiet das Inverkehrbringen oder die Inbetriebnahme von Reifen, die
dieser Verordnung entsprechen, nicht behindern.

(2)  Wenn Mitgliedstaaten Anreize in Bezug auf Reifen geben, diirfen diese Anreize lediglich Reifen der Klasse A oder B
hinsichtlich des Rollwiderstands oder der Nasshaftung im Sinne des Anhangs I Teil A bzw. B betreffen. Steuer- und
finanzpolitische Mainahmen stellen keine Anreize im Sinne dieser Verordnung dar.

(3)  Unbeschadet der Verordnung (EU) 2019/1020 hat eine betreffende nationale Behorde nach Artikel 3 Nummer 37
der Verordnung (EU) 2018858, wenn sie hinreichenden Grund zu der Annahme hat, dass ein Lieferant nicht die
Richtigkeit der Reifenkennzeichnung gemif8 Artikel 4 Absatz 6 dieser Verordnung sicherstellt, zu priifen, ob die auf der
Reifenkennzeichnung angegebenen Klassen und zusitzlichen Informationen iiber die Leistung den Werten und den
Unterlagen entsprechen, die der Lieferant geméf Artikel 4 Absatz 5 dieser Verordnung bereitgestellt hat.

(4)  Im Einklang mit der Verordnung (EU) 2019/1020 sorgen die Mitgliedstaaten dafiir, dass die nationalen Marktiiber-
wachungsbehorden ein System routineméfiger Kontrollen und Ad-hoc-Kontrollen der Verkaufsstellen einfithren, um zu
gewihrleisten, dass die vorliegende Verordnung eingehalten wird.

(5)  Die Mitgliedstaaten legen fiir Verstofe gegen diese Verordnung und die in ihrem Rahmen erlassenen delegierten
Rechtsakte Sanktionen und Durchsetzungsmechanismen fest und treffen alle fiir deren Anwendung erforderlichen
Mafinahmen. Die vorgesehenen Sanktionen miissen wirksam, verhiltnismaflig und abschreckend sein. Bis zum 1. Mai
2021 teilen die Mitgliedstaaten der Kommission diese Vorschriften und Mafinahmen mit, die dieser nicht bereits mitgeteilt
wurden, und melden ihr unverziiglich alle spiteren Anderungen dieser Vorschriften.
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Artikel 12
Uberwachung des Unionsmarktes und Kontrolle der auf den Unionsmarkt gelangenden Produkte

(1)  Die Reifen, die von dieser Verordnung und den in ihrem Rahmen erlassenen einschligigen delegierten Rechtsakten
erfasst werden, unterliegen der Verordnung (EU) 2019/1020.

(2) Die Kommission fordert und unterstiitzt die Zusammenarbeit und den Austausch von Informationen zur
Marktiiberwachung im Bereich der Kennzeichnung von Reifen zwischen den Behérden der Mitgliedstaaten, die fiir die
Marktiiberwachung oder die Kontrolle der auf den Unionsmarkt gelangenden Reifen zustindig sind, sowie zwischen diesen
Behorden und der Kommission, insbesondere durch verstirkte Einbeziehung der ,Gruppe fir die Verwaltungszusam-
menarbeit bei der Marktiiberwachung*.

(3)  Die gemifl Artikel 13 der Verordnung (EU) 2019/1020 erstellten nationalen Marktiiberwachungsstrategien der
Mitgliedstaaten miissen Manahmen zur wirksamen Durchsetzung der vorliegenden Verordnung enthalten.

(4)  Die Marktiiberwachungsbeh6rden kénnen sich im Falle der Nichteinhaltung der vorliegenden Verordnung durch den
Lieferanten oder der in ihrem Rahmen erlassenen einschligigen delegierten Rechtsakte die Kosten fiir Dokumenten-
tiberpriffung und physische Produktpriifungen vom Lieferanten erstatten lassen.

Artikel 13
Delegierte Rechtsakte

(1)  Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, gemif$ Artikel 14 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um
a) Anhang IT hinsichtlich des Inhalts und des Formats der Reifenkennzeichnung zu dndern;

b) Anhang I Teil D und Teil E und die Anhinge II, III, IV, V, VI und VII zu dndern, um die darin enthaltenen Werte,
Berechnungsmethoden und Anforderungen an den technologischen Fortschritt anzupassen.

(2)  Die Kommission erldsst bis zum 26. Juni 2022 delegierte Rechtsakte gemdfl Artikel 14 zur Ergdnzung dieser
Verordnung durch die Aufnahme von Informationsanforderungen fiir runderneuerte Reifen in die Anhinge, sofern
geeignete Priifmethoden zur Verfiigung stehen.

(3)  Der Kommission wird aulerdem die Befugnis iibertragen, gemifs Artikel 14 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um
Parameter oder Informationsanforderungen in Bezug auf Reifenabrieb und Laufleistung aufzunehmen, sobald es
zuverldssige, genaue und reproduzierbare Methoden gibt, auf die europiische oder internationale Normungsorganisationen
zuriickgreifen konnen, um Reifenabrieb und Laufleistung zu priffen und zu messen, und sofern die folgenden Bedingungen
erfullt sind:

a) Die Kommission hat eine Folgenabschitzung vorgenommen, und

b) die Kommission hat eine ordnungsgemifSe Konsultation der einschldgigen Interessentriger durchgefiihrt.

(4)  Gegebenenfalls testet die Kommission bei der Vorbereitung delegierter Rechtsakte den Inhalt und das Format der
Reifenkennzeichnung an représentativen Gruppen von Kunden in der Union, um sicherzustellen, dass die Reifenkenn-
zeichnung klar verstandlich ist, und veroffentlicht die Ergebnisse.

Artikel 14
Ausiibung der Befugnisiibertragung

(1)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten
Bedingungen tibertragen.

(2)  Die Befugnis zum Erlass der in Artikel 13 genannten delegierten Rechtsakte wird der Kommission fiir einen
Zeitraum von funf Jahren ab 25. Juni 2020 iibertragen. Die Kommission erstellt spitestens neun Monate vor Ablauf des
Zeitraums von fiinf Jahren einen Bericht iiber die Befugnisiibertragung. Die Befugnisiibertragung verlingert sich
stillschweigend um Zeitrdume gleicher Linge, es sei denn, das Europdische Parlament oder der Rat widersprechen einer
solchen Verlingerung spitestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums.

(3)  Die Befugnisiibertragung gemaf8 Artikel 13 kann vom Europdischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen
werden. Der Beschluss iiber den Widerruf beendet die Ubertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird
am Tag nach seiner Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union oder zu einem im Beschluss tiber den Widerruf
angegebenen spiteren Zeitpunkt wirksam. Er ldsst die Giiltigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind,
unberiihrt.
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(4)  Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den einzelnen Mitgliedstaaten
benannten Sachverstindigen im Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 iiber
bessere Rechtsetzung enthaltenen Grundsitzen.

(5)  Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erldsst, iibermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europdischen
Parlament und dem Rat.

(6)  Ein delegierter Rechtsakt, der gemifl Artikel 13 erlassen Wurdg, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europiische
Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Ubermittlung dieses Rechtsakts an das Europdische
Parlament und den Rat Einwinde erhoben haben oder wenn das Europdische Parlament und der Rat vor Ablauf dieser Frist

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwinde erheben werden. Auf Initiative des Europiischen
Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verldngert.

Artikel 15

Bewertung und Bericht

Die Kommission fithrt eine Evaluierung dieser Verordnung durch und legt dem Europdischen Parlament, dem Rat und dem
Europiischen Wirtschafts- und Sozialausschuss bis zum 1. Juni 2025 einen Bericht vor.

In diesem Bericht bewertet sie, inwiefern Endnutzer durch diese Verordnung und die in ihrem Rahmen erlassenen
delegierten Rechtsakte erfolgreich dazu veranlasst wurden, sich fur leistungsfahigere Reifen zu entscheiden, wobei sie auch
deren Auswirkungen dieser Verordnung und der auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakte auf Unternehmen,
Kraftstoffverbrauch, Sicherheit, Treibhausgasemissionen, Verbraucherbewusstsein und Marktiiberwachungstitigkeiten
beriicksichtigt. Zudem bewertet sie in diesem Bericht Kosten und Nutzen der obligatorischen Uberpriifung der in der

Reifenkennzeichnung bereitgestellten Angaben durch unabhingige Dritte und beriicksichtigt dabei die Erfahrungen, die in
Bezug auf den in der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 vorgesehenen breiter angelegten Rahmen gewonnen wurden.

Artikel 16

Anderung der Verordnung (EU) 2017/1369

Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) 20171369 erhilt folgende Fassung:

,a) Unterstiitzung der Marktiiberwachungsbehorden bei der Durchfihrung ihrer Aufgaben gemif§ dieser Verordnung und
den einschldgigen delegierten Rechtsakten, einschlieflich deren Durchsetzung, sowie gemifl der Verordnung (EU)
2020/740 des Europdischen Parlaments und des Rates (¥).

(*) Verordnung (EU) 2020/740 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 2020 iiber die Kennzeichnung
von Reifen in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und andere Parameter, zur Anderung der Verordnung (EU) 20171369
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 (ABL. L 177 vom 5.6.2020, S. 1).“

Artikel 17
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1222/2009

Die Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 wird mit Wirkung zum 1. Mai 2021 aufgehoben.

Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung und sind gemaf3

der Entsprechungstabelle in Anhang VIII dieser Verordnung zu lesen.

Artikel 18
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Mai 2021.



5.6.2020 Amtsblatt der Europdischen Union L177/13

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Briissel am 25. Mai 2020.

Im Namen des Europdischen Parlaments Im Namen des Rates
Der Président Die Présidentin
D. M. SASSOLI A. METELKO-ZGOMBIC
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ANHANG I

PRUFUNG, EINSTUFUNG UND MESSUNG VON REIFENPARAMETERN

Teil A: Kraftstoffeffizienzklassen und Rollwiderstandskoeffizient

Die Kraftstoffeffizienzklasse ist anhand des Rollwiderstandskoeffizienten (CR in NJkN), der gemdfl Anhang 6 der UNECE-
Regelung Nr. 117 gemessen und nach dem in Anhang V festgelegten Laborabgleichsverfahren abgeglichen wird, gemif der
in der nachstehenden Tabelle angegebenen Skala von ,A“ bis ,,E“ zu ermitteln und in der Reifenkennzeichnung anzugeben.

Fillt ein Reifentyp unter mehr als eine Reifenklasse (z. B. C1 und C2), so ist zur Ermittlung der Kraftstoffeffizienzklasse
dieses Reifentyps die fiir die hochste Reifenklasse (also C2, nicht C1) geltende Skala zu verwenden.

Reifen der Klasse C1 Reifen der Klasse C2 Reifen der Klasse C3
Kraftstoffeffizienzklasse CR in N/kN CR in N/kN CR in N/kN
A CR<6,5 CR<5,5 CR<4,0
B 6,6 <CR=<7,7 5,6 <CR<6,7 4,1<CR<5,0
C 7,8<CR<9,0 6,8 <CR<38,0 51<CR<6,0
D 9,1<CR<10,5 8,1<CR=<90 6,1<CR<7,0
E CR=10,6 CR =91 CR=7,1

Teil B: Nasshaftungsklassen

1. Die Nasshaftungsklasse ist anhand des Nasshaftungskennwerts (G), der gemaff Nummer 2 berechnet und nach Anhang
5 der UNECE-Regelung Nr. 117 gemessen wird, gemif$ der in der nachstehenden Tabelle angegebenen Skala von ,A“
bis ,,E“ zu ermitteln und in der Reifenkennzeichnung anzugeben.

2. Berechnung des Nasshaftungskennwerts (G)

G = G(T)-0,03

Dabei gilt:

G(T) = bei einem Priiflauf gemessener Nasshaftungskennwert des Kandidatenreifens.

Reifen der Klasse C1 Reifen der Klasse C2 Reifen der Klasse C3
Nasshaftungsklasse G G G
A 1,55<G 1,40<G 1,25<G
B 1,40 <G < 1,54 1,25<G<1,39 1,10<G < 1,24
C 1,25<G<1,39 1,10< G < 1,24 0,95<G < 1,09
D 1,10<G < 1,24 0,95<G<1,09 0,80 <G < 0,94
E G<1,09 G < 0,94 G<079

Teil C: Klassen des externen Rollgerduschs und Messwert

Der Messwert fiir das externe Rollgerdusch (N in dB(A)) ist in Dezibel anzugeben und gemifs Anhang 3 der UNECE-

Regelung Nr. 117 zu ermi

tteln.
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Die Klasse des externen Rollgerduschs ist auf der Grundlage der in Anhang II Teil C der Verordnung (EG) Nr. 661/2009

festgelegten Grenzwerte (LV) wie folgt zu bestimmen und in der Reifenkennzeichnung anzugeben:

N<LV-3

LV-3<N<LV

N>LV

Die Schneegriffigkeitsleistung ist gemaf Anhang 7 der UNECE-Regelung Nr. 117 zu priifen.

Teil D: Schneegriffigkeit

Erreicht ein Reifen die in der UNECE-Regelung Nr. 117 angegebenen Mindestkennwerte fiir die Schneegriftigkeit, so ist er
als fiir die Nutzung bei extremen Schneeverhaltnissen geeigneter Reifen zu klassifizieren, und seine Reifenkennzeichnung
ist um das folgende Piktogramm zu ergdnzen:

%

Teil E: Eisgriftigkeit

Die Eisgriffigkeitsleistung wird nach zuverldssigen, genauen und reproduzierbaren Methoden gepriift, in deren Rahmen
gegebenenfalls auf internationale Normen zuriickgegriffen wird, die dem allgemein anerkannten Stand der Technik

Rechnung tragen.

Die Reifenkennzeichnung von Reifen, die die einschligigen Mindestkennwerte fiir die Eisgriffigkeit erfiillen, hat das

folgende Symbol zu enthalten:
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ANHANG II

INHALT UND FORMAT DER REIFENKENNZEICHNUNG
1. Inhalt der Reifenkennzeichnung

1.1  Im oberen Teil der Reifenkennzeichnung anzugebende Informationen

t*"** E _E..
SIENERG :: — o
* gk O]

XYZ XYZ

(IT) (111)
(IV) N Z XYZ (V)
(VD) (VII)

I. QR-Code;
II. Handelsname oder Handelsmarke des Lieferanten;

L. Reifentypkennung;

IV. Bezeichnung der Reifengrofle, Tragfihigkeitskennzahl und Symbol der Geschwindigkeitskategorie, wie in
Regelung Nr. 30 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen fur Europa (UN/ECE) () in der neuesten
auf die Union anwendbaren Fassung (im Folgenden ,UNECE-Regelung Nr. 30“) und Regelung Nr. 54 der
Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen fiir Europa (UNJECE) (%) in der neuesten auf die Union
anwendbaren Fassung (im Folgenden ,UNECE Regelung Nr. 54%) fir Reifen der Klasse C1, C2 bzw. C3

angegeben;
V. Reifenklasse, d. h. C1, C2 oder C3;

VL. Kraftstoffeffizienz-Piktogramm, -Skala und -Leistungsklasse;

(") Regelung Nr. 30 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen fiir Europa (UN/ECE) — Einheitliche Bedingungen fiir die

Genehmigung der Luftreifen fiir Kraftfahrzeuge und ihre Anhénger (ABL L 201 vom 30.7.2008, S. 70).

() Regelung Nr. 54 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen fiir Europa (UN/ECE) — Einheitliche Bedingungen fiir die

Genehmigung der Luftreifen fiir Nutzfahrzeuge und ihre Anhinger (ABL L 183 vom 11.7.2008, S. 41).
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VIL. Nasshaftungs-Piktogramm, -Skala und -Leistungsklasse.

1.2 Informationen, die im unteren Teil der Reifenkennzeichnung fiir alle Reifen — mit Ausnahme von Reifen, die die in
der UNECE-Regelung Nr. 117 angegebenen Mindestkennwerte fiir die Schneegriffigkeit oder die einschldgigen
Mindestkennwerte fiir die Eisgriffigkeit oder beide einhalten — anzugeben sind:

(0 £ )

Xxx/0Z0Z

I. Piktogramm, Wert (in dB(A), auf die nichste ganze Zahl gerundet) und Leistungsklasse fiir externes Rollgerdusch;

II. die Nummer dieser Verordnung: ,2020/740“.

1.3 Informationen, die im unteren Teil der Reifenkennzeichnung fiir Reifen anzugeben sind, die die in der UNECE-
Regelung Nr. 117 angegebenen Mindestkennwerte fiir die Schneegriffigkeit einhalten:

(1)
£ (111)

m—o I

xxx/0Z0Z

I. Piktogramm, Wert (in dB(A), gerundet auf die nichste ganze Zahl) und Leistungsklasse fiir externes Rollgerdusch;
II. Schneegriffigkeits-Piktogramm;

II. die Nummer dieser Verordnung, ,2020/740“.

1.4 Informationen, die im unteren Teil der Reifenkennzeichnung fiir Reifen anzugeben sind, die die einschlagigen fiir
Eisgriffigkeit angegebenen Mindestkennwerte einhalten:

(IT)
£ (11)

(1) —— (e
R

Xxx/0Z0Z

I. Piktogramm, Wert (in dB(A), auf die nichste ganze Zahl gerundet) und Leistungsklasse fur externes Rollgerdusch;
II. Eisgriffigkeits-Piktogramm;

II. die Nummer dieser Verordnung, also ,2020/740%
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1.5 Informationen, die im unteren Teil der Reifenkennzeichnung fiir Reifen anzugeben sind, die sowohl die in der
UNECE-Regelung Nr. 117 fur angegebenen Mindestkennwerte fiir die Schneegriffigkeit als auch die fur die
Eisgriffigkeit angegebenen Mindestkennwerte einhalten:

(1)
(I11)
+ (IV)

xxx/0zZ0T

I. Piktogramm, Wert (in dB(A), auf die nichste ganze Zahl gerundet) und Leistungsklasse fiir externes Rollgerdusch;
II. Schneegriffigkeits-Piktogramm;
II. Eisgriffigkeits-Piktogramm;

IV. die Nummer dieser Verordnung, ,2020/740“.
2. Format der Reifenkennzeichnung

2.1 Format des oberen Teils der Reifenkennzeichnung:

75 mm

37.5 mm 37.5 mm

110 mm

24 mm

11 mm |
mmm—

11 mm
1 P

13 mm 13 mm
15 mm 15 mm
17 mm 17 mm

19mm i

19 mm |
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2.1.1 Format des unteren Teils der Reifenkennzeichnung fiir alle Reifen mit Ausnahme von Reifen, die die in der UNECE-
Regelung Nr. 117 angegebenen Mindestkennwerte fiir die Schneegriffigkeit oder die einschlagigen

Mindestkennwerte fuir die Eisgriffigkeit oder beide einhalten:

75 mm

Xxx/020T

2.1.2 Format des unteren Teils der Reifenkennzeichnung fiir Reifen, die die in der UNECE-Regelung Nr. 117 angegebenen
Mindestkennwerte fiir die Schneegriffigkeit einhalten:

75 mm

11 mm
i
3 mm . i
6 mm Lil4mm
)> < 10 mm 24 mm
12 mm : S
A 5.2
£ 4 mm
X
3mm )
14mm ' 9mm  15mm g 15 mm 16 mm E
(32} o™

2.1.3 Format des unteren Teils der Reifenkennzeichnung fiir Reifen, die die Mindestkennwerte fiir die Schneegriffigkeit

einhalten:

75 mm

24 mm
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2.1.4 Format des unteren Teils der Reifenkennzeichnung fiir Reifen, die sowohl die in der UNECE-Regelung Nr. 117
angegebenen Mindestkennwerte fiir die Schneegriffigkeit als auch die angegebenen Mindestkennwerte fiir die
Eisgriffigkeit einhalten:

75 mm

24 mm

2.2.  Fir Ziffer 2.1 gilt:

a) Mindestgrofle der Reifenkennzeichnung: 75 mm breit und 110 mm hoch. Wird die Reifenkennzeichnung in
groflerem Format gedruckt, miissen die Proportionen der obigen Spezifikationen gewahrt bleiben;

b) Hintergrund der Reifenkennzeichnung: 100 % weifs;
c) Schrifttypen: Verdana und Calibri;
d) Mafle und Spezifikationen der Elemente der Reifenkennzeichnung: wie weiter oben angegeben;
e) CMYK-Farbcodes (Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz), die die folgenden Anforderungen erfiillen:
— Farben des EU-Logos:
— Hintergrund: 100, 80, 0, 0;
— Sterne: 0, 0, 100, 0;
— Farbe des Energie-Logos: 100, 80, 0, 0;
— QR-Code: 100 % schwarz;
— Handelsname oder Handelsmarke des Lieferanten: 100 % schwarz, Verdana fett 7 pt;
— Reifentypkennung: 100 % schwarz, Verdana normal 7 pt;

— Bezeichnung der Reifengrofle, Tragfihigkeitskennzahl und Symbol der Geschwindigkeitskategorie: 100 %
schwarz, Verdana normal 10 pt;

— Reifenklasse: 100 % schwarz, Verdana normal 7 pt, rechtsbiindig;

— Buchstaben der Kraftstoffeffizienzskala und der Nasshaftungsskala: 100 % weif, Calibri fett 19 pt.
Buchstaben zentriert auf einer Achse 4,5 mm vom linken Rand der Pfeile;

— CMYK-Farbcodes der Pfeile fiir die Buchstaben A bis E der Kraftstoffeffizienzskala:
— Klasse A: 100, 0, 100, 0;
— Klasse B: 45, 0, 100, 0;
— Klasse C: 0, 0, 100, 0;
— Klasse D: 0, 30, 100, 0;
— Kilasse E: 0, 100, 100, 0;
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— CMYK-Farbcodes der Pfeile fiir die Buchstaben A bis E der Nasshaftungsskala:
— A:100, 60, 0, 0;
— B:90, 40, 0, 0;
— (:65,20,0,0;
— D:50,10,0,0;
— E: 30,0,0,0;
— innere Trennlinien: Linienstdrke 0,5 pt, Farbe 100 % schwarz;

— Buchstabe der Kraftstoffeffizienzklasse: 100 % weifl, Calibri fett 33 pt. Spitzen der Pfeile der Kraftstoff-
effizienz- und der Nasshaftungsklasse sowie der entsprechenden Pfeile der Skala von A bis E liegen auf
einer Linie. Buchstabe der Kraftstoffeffizienz- und Nasshaftungsklasse steht in der Mitte des rechteckigen
Teils des Pfeils, der 100 % schwarz ist;

— Kraftstoffeffizienz-Piktogramm: 16 mm breit, 14 mm hoch, Linienstirke 1 pt, Farbe 100 % schwarz;
— Nasshaftungs-Piktogramm: 20 mm breit, 14 mm hoch, Linienstirke 1 pt, Farbe 100 % schwarz;

— Piktogramm fiir externes Rollgerdusch: 24 mm breit, 18 mm hoch, Linienstirke 1 pt, Farbe 100 %
schwarz. Dezibelangabe im Lautsprecher: Verdana fett 12 pt, Einheit ,dB“ normal 9 pt. Reihe der Klassen
des externen Rollgerduschs (A bis C) zentriert unter dem Piktogramm; Buchstabe der zutreffenden Klasse
des externen Rollgerduschs: Verdana fett 16 pt; Buchstaben der sonstigen Klassen des externen
Rollgerduschs: Verdana normal 10 pt;

— Schneegriffigkeits-Piktogramm: 15 mm breit, 13 mm hoch, Linienstirke 1 pt, Farbe 100 % schwarz;

— Eisgriffigkeits-Piktogramm: 15 mm breit, 13 mm hoch, Linienstirke 1 pt, Linienstirke der Schraffur 0,5
pt, Farbe 100 % schwarz;

— Nummer der Verordnung: 100 % schwarz, Verdana normal 6 pt.
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ANHANG III
PRODUKTDATENBLATT
Die Informationen des Produktdatenblatts von Reifen miissen in der Produktbroschiire oder sonstigen mit dem Reifen
bereitgestellten Unterlagen enthalten sein und Folgendes umfassen:

a) Handelsname oder Handelsmarke des Lieferanten oder des Herstellers, falls dieser oder diese nicht der- oder dieselbe ist
wie des Lieferanten;

b) Reifentypkennung;

Bezeichnung der Reifengrofe, Tragfihigkeitskennzahl und Symbol der Geschwindigkeitskategorie, wie in der UNECE-
Regelung Nr. 30 oder der UNECE-Regelung Nr. 54 fiir Reifen der Klassen C1, C2 bzw. C3 angegeben;

(g)
~

&

Kraftstoffeffizienzklasse des Reifens gemdfl Anhang [;

o
~

Nasshaftungsklasse des Reifens gemifd Anhang [;

R

Klasse des externen Rollgerduschs und Wert in Dezibel gemaff Anhang I;

g) Angabe, ob es sich um einen fiir die Nutzung bei extremen Schneeverhiltnissen geeigneten Reifen handelt;
h) Angabe, ob es sich um einen Eisreifen handelt;

) Herstellungsbeginn des Reifentyps (zweistellige Angaben fiir Woche und Jahr);

j)  Herstellungsende des Reifentyps, sobald bekannt (zweistellige Angaben fiir Woche und Jahr).
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ANHANG IV

INFORMATIONEN IN TECHNISCHEM WERBEMATERIAL

1. Die Informationen des technischen Werbematerials zu Reifen sind in der folgenden Reihenfolge bereitzustellen:
a) Kraftstoffeffizienzklasse (Buchstaben ,A“ bis ,E);
b) Nasshaftungsklasse (Buchstaben ,A“ bis ,E“);
¢) Klasse des externen Rollgerduschs und Messwert (dB);
d) Angabe, ob es sich um einen fiir die Nutzung bei extremen Schneeverhiltnissen geeigneten Reifen handelt;

¢) Angabe, ob es sich um einen Eisreifen handelt.

2. Die Angaben gemdf Nummer 1 miissen folgenden Anforderungen entsprechen:
a) Sie miissen gut lesbar sein.
b) Sie miissen leicht verstindlich sein.

¢) Sind Reifentypen innerhalb einer Reifenfamilie in Abhangigkeit von der Grofle oder anderen Eigenschaften
unterschiedlich klassifiziert, so ist die Bandbreite zwischen dem Reifentyp mit der schlechtesten und dem Reifentyp
mit der besten Einstufung anzugeben.

3. Dariiber hinaus miissen Lieferanten auf ihren Internetseiten Folgendes bereitstellen:
a) einen Link zu der einschldgigen Website der Kommission zu dieser Verordnung;
b) eine Erlduterung der Piktogramme in der Reifenkennzeichnung;

¢) einen Hinweis darauf, dass die tatsichliche Kraftstoffeinsparung und die Verkehrssicherheit in hohem Mafle von der
eigenen Fahrweise abhingen, sowie speziell auf folgende Umstinde:

— Der Kraftstoffverbrauch kann durch umweltschonende Fahrweise erheblich reduziert werden.
— Zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz und der Nasshaftung ist der Reifendruck regelmifSig zu priifen.

— Die Anhaltewege miissen immer beachtet werden.

4. Dartiber hinaus miissen Lieferanten und Handler auf ihren Internetseiten gegebenenfalls eine Erklarung bereitstellen mit
dem Hinweis, dass Eisreifen fiir StrafSenoberflichen mit Eisschicht oder fester Schneedecke ausgelegt sind und nur bei
sehr schwierigen Witterungsverhaltnissen (z. B. niedrigen Temperaturen) zum Einsatz kommen sollten sowie dass der
Einsatz von Eisreifen bei weniger schwierigen Witterungsverhaltnissen (z. B. Nisse oder wirmeren Temperaturen)
insbesondere im Hinblick auf Nasshaftung, Handhabung und Verschleif§ zu einer suboptimalen Leistung fithren kann.



L177/24 Amtsblatt der Europdischen Union 5.6.2020

ANHANG V

LABORABGLEICHVERFAHREN ZUR MESSUNG DES ROLLWIDERSTANDS

1. Begriffsbestimmungen
Fiir die Zwecke des Laborabgleichverfahrens zur Messung des Rollwiderstands bezeichnet der Ausdruck

1. ,Referenzlabor” ein Labor, das Teil eines Netzes von Laboratorien ist, deren Namen im Amtsblatt der Europdischen
Union fiir die Zwecke des Laborabgleichverfahrens verdffentlicht wurden, und das mit seiner Referenzmaschine
die in Abschnitt 3 festgelegte Priifergebnisgenauigkeit erreichen kann;

2. ,Kandidatenlabor” ein am Laborabgleichverfahren beteiligtes Labor, das kein Referenzlabor ist;
3. ,Abgleichreifen” einen zum Zweck der Durchfihrung des Laborabgleichverfahrens gepriiften Reifen;

4. ,Abgleichreifensatz einen fiir den Abgleich einer einzigen Maschine genutzten Satz von funf oder mehr
Abgleichreifen;

5. ,zugewiesener Wert“ einen theoretischen Wert des Rollwiderstandskoeffizienten (CR) fiir einen Abgleichreifen, der
von einem theoretischen Labor gemessen wurde, das fir das zum Laborabgleichverfahren genutzte
Referenzlabornetz reprisentativ ist;

6. ,Maschine” jede fur eine bestimmte Messmethode verwendete Reifenpriifspindel. Beispielsweise werden zwei auf
derselben Trommel angebrachte Spindeln nicht als eine einzige Maschine betrachtet.

2. Allgemeine Bestimmungen

2.1. Grundsatz

Der in einem Referenzlabor (I) gemessene (m) Rollwiderstandskoeffizient (CR,,) ist auf die zugewiesenen Werte des
Referenzlabornetzes abzugleichen.

Der mit einer Maschine in einem Kandidatenlabor (c) gemessene (m) Rollwiderstandskoeffizient (CR,,,) ist durch ein
Referenzlabor des Netzes seiner Wahl abzugleichen.

2.2. Vorschriften zur Reifenauswahl

Die Abgleichreifensitze fiir das Laborabgleichverfahren sind gemif§ den folgenden Kriterien auszuwéhlen. Es ist ein
gemeinsamer Abgleichreifensatz fiir die Klassen C1 und C2 und ein Satz fiir Reifen der Klasse C3 auszuwihlen.

a) Der Abgleichreifensatz ist so auszuwihlen, dass die Bandbreite verschiedener CR von Reifen der Klassen C1 und
C2 zusammen oder von Reifen der Klasse C3 abgedeckt wird; in jedem Fall muss der Unterschied zwischen dem
hochsten CR,, des Abgleichreifensatzes und dem niedrigsten CR,, des Abgleichreifensatzes vor und nach der
Abgleichung mindestens folgenden Werten entsprechen:

i) 3 N/kN fiir Reifen der Klassen C1 und C2 und
ii) 2 NJ/kN fiir Reifen der Klasse C3.

b) Der CR,, der Kandidaten- oder Referenzlabore (CR,,. oder CR,,;) muss auf der Grundlage der angegebenen CR-
Werte eines jeden Abgleichreifens des Abgleichreifensatzes gleichmifig verteilt sein.

¢) Die Tragfihigkeitskennzahlen miissen das Spektrum der zu priifenden Reifen angemessen abdecken, wobei
sicherzustellen ist, dass auch die Werte des Rollwiderstands das Spektrum der zu priffenden Reifen abdecken.

Jeder Abgleichreifen ist vor der Verwendung zu iiberpriifen und ist zu ersetzen, wenn
a) der Zustand des Abgleichreifens ihn fiir weitere Priifungen unbrauchbar macht oder

b) nach Bereinigung um eine eventuelle Maschinendrift Abweichungen des CR,,. oder des CR,,; von mehr als 1,5 %
gegeniiber fritheren Messungen bestehen.

2.3. Messmethode

Das Referenzlabor fithrt an jedem Abgleichreifen vier Messungen gemifS Anhang 6 Absatz 4 der UNECE-Regelung Nr.
117 unter den in deren Anhang 6 Absatz 3 angegebenen Bedingungen durch und halt die drei letzten Ergebnisse zur
weiteren Analyse fest.
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Das Kandidatenlabor fithrt an jedem Abgleichreifen n+1 — mit n laut Abschnitt 5 des vorliegenden Anhangs —
Messungen gemifS Anhang 6 Absatz 4 der UNECE-Regelung Nr. 117 unter den in deren Anhang 6 Absatz 3
angegebenen Bedingungen durch und halt die letzten Ergebnisse zur weiteren Analyse fest.

Bei jeder Messung an einem Abgleichreifen ist das Rad mit dem montierten Reifen von der Maschine abzunehmen und
das gesamte Priifverfahren gemdfl Anhang 6 Absatz 4 der UNECE-Regelung Nr. 117 erneut von Anfang an
durchzufiihren.

Das Kandidaten- oder Referenzlabor berechnet

a) den Messwert jedes Abgleichreifens fiir jede Messung gemaf Anhang 6 Absitze 6.2 und 6.3 der UNECE-Regelung
Nr. 117 (d. h. berichtigt auf eine Temperatur von 25 °C und einen Trommeldurchmesser von 2 m),

b) den Mittelwert der drei letzten Messwerte fiir jeden Abgleichreifen (im Falle von Referenzlaboren) bzw. den
Mittelwert der n letzten Messwerte fiir jeden Abgleichreifen (im Falle von Kandidatenlaboren) sowie

¢) die Standardabweichung (c,,) wie folgt:

O-m
1 n+l 1 n+l 2
Gy ™ : C’?,j - C’?,j
n— 1 j=2 n j=2
Dabei gilt:
i ist der Zahler (Wert 1 bis p) der Anzahl der Abgleichreifen,
j ist der Zdhler (Wert 2 bis n+1) der n letzten Wiederholungen jeder Messung fiir einen bestimmten
Abgleichreifen,

n+l1 ist die Anzahl der Wiederholungen von Reifenmessungen, (n+1= 4 im Falle von Referenzlaboren und n+1

> 4 im Falle von Kandidatenlaboren);

P ist die Anzahl der Abgleichreifen (p > 5).

2.4. Fir die Berechnungen und Ergebnisse zu verwendende Datenformate
Die um Trommeldurchmesser und Temperatur berichtigten CR-Messwerte sind auf zwei Dezimalstellen zu runden.

Daraufhin werden die Berechnungen mit simtlichen Ziffern vorgenommen: Es erfolgen keine weiteren Rundungen,
aufSer bei den abschliefenden Abgleich-Gleichungen.

Alle Werte fur die Standardabweichung sind auf drei Dezimalstellen anzugeben.
Alle CR-Werte sind auf zwei Dezimalstellen anzugeben.

Alle Abgleichkoeffizienten (A1, B1;, A2, und B2) sind auf vier Dezimalstellen zu runden und anzugeben.

3. Vorschriften fiir Referenzlabore und die Ermittlung der zugewiesenen Werte

Die zugewiesenen Werte jedes Abgleichreifens werden von einem Netz von Referenzlaboren ermittelt. Alle zwei Jahre
iiberpriift das Netz die Stabilitit und Giiltigkeit der zugewiesenen Werte.

Jedes an dem Netz beteiligte Referenzlabor muss den Spezifikationen von Anhang 6 der UNECE-Regelung Nr. 117
entsprechen und folgende Standardabweichung (o,,) einhalten:

a) maximal 0,05 N/kN bei Reifen der Klassen C1 und C2 und
b) maximal 0,05 N/kN bei Reifen der Klasse C3.

Die ausgewihlten Abgleichreifensitze gemif$ der Spezifikation in Abschnitt 2.2 werden von jedem Referenzlabor des
Netzes Messungen gemifd Abschnitt 2.3 unterzogen.

Der zugewiesene Wert jedes Abgleichreifens ist der Durchschnitt der von den Referenzlaboren des Netzes fiir diesen
Abgleichreifen angegebenen Messwerte.
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4. Verfahren fiir den Abgleich eines Referenzlabors auf die zugewiesenen Werte

Jedes Referenzlabor () gleicht sich auf jeden neuen Satz zugewiesener Werte sowie nach jeder bedeutenden Anderung
an der Maschine oder jeglicher Drift in den Uberwachungsdaten des Kontrollreifens der Maschine ab.

Bei der Abgleichung ist fiir alle einzelnen Daten eine lineare Regressionstechnik anzuwenden. Die Regressionskoef-
fizienten A1, und B1; sind wie folgt zu berechnen:

CR =A1, x CR,,; + B,
Dabei gilt:

CR1 st der zugewiesene Wert des Rollwiderstandskoeffizienten;

CR,, 1 ist der vom Referenzlabor (I) gemessene einzelne Wert des Rollwiderstandskoeffizienten (einschlielich der
Korrekturen von Temperatur und Trommeldurchmesser).

Vorschriften fiir Kandidatenlabore

Kandidatenlabore wiederholen das Abgleichverfahren fiir jede Maschine mindestens einmal alle zwei Jahre und nach
jeder bedeutenden Anderung an der Maschine oder jeglicher Drift in den Uberwachungsdaten des Kontrollreifens der
Maschine.

Ein gemeinsamer Satz von fiinf verschiedenen gemaf8 der Spezifikation in Abschnitt 2.2 ausgewdahlten Reifen wird
gemifl Abschnitt 2.3 zunichst vom Kandidatenlabor und spiter von einem Referenzlabor Messungen unterzogen.
Auf Ersuchen des Kandidatenlabors kénnen mehr als fiinf Abgleichreifen gepriift werden.

Das Kandidatenlabor stellt dem ausgewihlten Referenzlabor den Abgleichreifensatz bereit.

Das Kandidatenlabor () muss den Spezifikationen von Anhang 6 der UNECE-Regelung Nr. 117 entsprechen und
vorzugsweise folgende Standardabweichungen (o,,) einhalten:

a) maximal 0,075 N/kN bei Reifen der Klassen C1 und C2 und
b) maximal 0,06 N/kN bei Reifen der Klasse C3.

Uberschreitet die Standardabweichung (o,,) des Kandidatenlabors nach vier Messungen, von denen die letzten drei fiir
die Berechnungen genutzt werden, diese Werte, so ist die Anzahl n + 1 der Wiederholungen der Messung fiir den
gesamten Posten nach folgender Formel zu erhohen:

n+1=1+(0,/y)’ aufgerundet auf die nachsthohere ganze Zahl.
Dabei gilt:

y = 0,043 N/kN fiir Reifen der Klassen C1 und C2;

y = 0,035 N/kN fiir Reifen der Klasse C3.

Verfahren fiir den Abgleich eines Kandidatenlabors

Ein Referenzlabor (I) des Netzes berechnet die lineare Regressionsfunktion fiir alle einzelnen Daten des
Kandidatenlabors (c). Die Regressionskoeffizienten A2, und B2, sind wie folgt zu berechnen:

CR,, = A2, x CR,, + B2,
Dabei gilt:

CR,,; ist der vom Referenzlabor (I) gemessene einzelne Wert des Rollwiderstandskoeffizienten (einschlieflich der
Korrekturen von Temperatur und Trommeldurchmesser);

CR,,. istder vom Kandidatenlabor (c) gemessene einzelne Wert des Rollwiderstandskoeffizienten (einschlielich der
Korrekturen von Temperatur und Trommeldurchmesser).

Liegt der Determinationskoeffizient R? unter 0,97, so wird das Kandidatenlabor nicht abgeglichen.
Der abgeglichene CR der vom Kandidatenlabor gepriiften Reifen ist wie folgt zu berechnen:
CR = (A1, x A2) x CR,,, + (A1, x B2, +B1,)
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ANHANG VI
UBERPRUFUNGSVERFAHREN

Die Ubereinstimmung der Angaben zur Kraftstoffeffizienz- und Nasshaftungsklasse und der Klasse fiir das externe
Rollgeriusch sowie der angegebenen Werte und zusitzlicher Informationen iiber die Leistung in der Reifenkennzeichnung
mit dieser Verordnung ist fiir jeden Reifentyp oder jede vom Lieferanten bestimmte Reifengruppe nach einem der
folgenden Verfahren zu iiberpriifen:

1. Zunichst wird ein einzelner Reifen oder Reifensatz gepriift. Entsprechen die gemessenen Werte den angegebenen
Klassen oder dem angegebenen Wert fiir das externe Rollgerdusch innerhalb der in der nachstehenden Tabelle
festgelegten Priiftoleranzen, wird die Reifenkennzeichnung als iibereinstimmend mit den Anforderungen dieser
Verordnung betrachtet.

Entsprechen die gemessenen Werte nicht den angegebenen Klassen oder dem angegebenen Wert fiir das externe
Rollgerdusch innerhalb der in der nachstehenden Tabelle festgelegten Priiftoleranzen, werden drei weitere Reifen oder
Reifensitze gepriift; anhand des Durchschnitts der bei den drei zusitzlich gepriiften Reifen oder Reifensitzen
ermittelten Werte werden die angegebenen Informationen unter Beriicksichtigung der Priiftoleranzen gemaf$ der
nachstehenden Tabelle iberpriift.

2. Wenn die angegebenen Klassen oder Messwerte auf der Reifenkennzeichnung auf die Ergebnisse der Typgenehmi-
gungspriifung nach der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 oder der UNECE-Regelung Nr. 117 zuriickgehen, konnen die
Mitgliedstaaten Messdaten aus gemidfl dem mit der Verordnung (EU) 2018/858 eingefithrten Typgenehmigungs-
verfahren durchgefithrten Uberpriifungen der Ubereinstimmung der Reifenproduktion verwenden.

Bei der Bewertung der Messdaten aus Uberpriifungen der Ubereinstimmung der Produktion sind die in der nachstehenden
Tabelle festgelegten Priiftoleranzen zu beriicksichtigen.

Gemessener Parameter Priiftoleranzen
CR (Kraftstoffeffizienz) Der abgeglichene Messwert darf die Obergrenze (den hochsten CR) der angegebenen Klasse
nicht um mehr als 0,3 N/kN {ibersteigen.
Externes Rollgerdusch Der Messwert darf den angegebenen Wert von N nicht um mehr als 1 dB(A) iibersteigen.
Nasshaftung Der Messwert G(T) darf die Untergrenze (den niedrigsten Wert von G) der angegebenen

Klasse nicht unterschreiten.

Schneegriffigkeit Der Messwert darf den Mindestkennwert fur Schneegriffigkeit nicht unterschreiten.

Eisgriffigkeit Der Messwert darf den Mindestkennwert fur Eisgriffigkeit nicht unterschreiten.




L 17728

Amtsblatt der Europdischen Union 5.6.2020

ANHANG VII

INFORMATIONEN, DIE VOM LIEFERANTEN IN DIE PRODUKTDATENBANK EINZUGEBEN SIND

1. Informationen, die in den offentlich zuginglichen Teil der Produktdatenbank einzugeben sind:

a)

b)
)
)

e)

(e

o

Handelsname oder Handelsmarke, Anschrift, Kontaktdaten und sonstige Angaben zur rechtlichen Identifizierung
des Lieferanten;

Reifentypkennung;
Reifenkennzeichnung in elektronischem Format;
Klasse(n) und andere Parameter der Reifenkennzeichnung; und

Parameter des Produktdatenblatts in elektronischem Format.

2. Informationen, die in den Konformititsteil der Produktdatenbank einzugeben sind:

a)

b)

Reifentypkennung aller gleichwertigen Reifentypen, die bereits in Verkehr gebracht wurden;

eine allgemeine, fiir eine eindeutige und unmittelbare Identifizierung ausreichende Beschreibung des Reifentyps
einschliefSlich seiner Abmessungen, Tragfihigkeitskennzahl und Geschwindigkeitskategorie;

Protokolle der Priifung, Einstufung und Messung von in Anhang I angegebenen Reifenparametern;

besondere Vorkehrungen, die gegebenenfalls bei Montage, Installation, Wartung oder Test des Reifentyps zu treffen
sind;

gegebenenfalls die gemessenen technischen Parameter des Reifentyps und

die mit den gemessenen technischen Parametern durchgefiihrten Berechnungen.
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ANHANG VIII
ENTSPRECHUNGSTABELLE
Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 Vorliegende Verordnung
Artikel 1 Absatz 1 —
Artikel 1 Absatz 2 Artikel 1

Artikel 2 Absatz 1
Artikel 2 Absatz 2
Artikel 3 Nummer 1
Artikel 3 Nummer 2

Artikel 3 Nummer 3
Artikel 3 Nummer 4
Artikel 3 Nummer 5

Artikel 3 Nummer 6
Artikel 3 Nummer 7
Artikel 3 Nummer 8
Artikel 3 Nummer 9
Artikel 3 Nummer 10
Artikel 3 Nummer 11
Artikel 3 Nummer 12

Artikel 3 Nummer 13

Artikel 4

Artikel 4 Absatz 1

Artikel 2 Absatz 1
Artikel 2 Absatz 2
Artikel 3 Nummer 1
Artikel 3 Nummer 2
Artikel 3 Nummer 3
Artikel 3 Nummer 4
Artikel 3 Nummer 5
Artikel 3 Nummer 6
Artikel 3 Nummer 7
Artikel 3 Nummer 8
Artikel 3 Nummer 9
Artikel 3 Nummer 10
Artikel 3 Nummer 11
Artikel 3 Nummer 12
Artikel 3 Nummer 13
Artikel 3 Nummer 14
Artikel 3 Nummer 15
Artikel 3 Nummer 16
Artikel 3 Nummer 17
Artikel 3 Nummer 18
Artikel 3 Nummer 19
Artikel 3 Nummer 20
Artikel 3 Nummer 21
Artikel 3 Nummer 22
Artikel 3 Nummer 23
Artikel 3 Nummer 24
Artikel 4

Artikel 4 Absatz 1

Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a
Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b

Artikel 4 Absatz 2 —
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Artikel 4 Absatz 3

Artikel 4 Absatz 4

Artikel 5 Absatz 1
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a

Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b

Artikel 5 Absatz 2

Artikel 5 Absatz 3

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9 Absatz 1
Artikel 9 Absatz 2
Artikel 9 Absatz 2 Satz 2
Artikel 10

Artikel 11 Buchstabe a
Artikel 11 Buchstabe b
Artikel 11 Buchstabe ¢

Artikel 12

Artikel 4 Absatz 2
Artikel 4 Absatz 3
Artikel 4 Absatz 4
Artikel 4 Absatz 5
Artikel 4 Absatz 6
Artikel 4 Absatz 7
Artikel 4 Absatz 8
Artikel 4 Absatz 9
Artikel 4 Absatz 10
Artikel 5

Artikel 6 Absatz 1
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b
Artikel 6 Absatz 2
Artikel 6 Absatz 3
Artikel 6 Absatz 4
Artikel 6 Absatz 5
Artikel 6 Absatz 6
Artikel 6 Absatz 7
Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11 Absatz 1
Artikel 11 Absatz 1
Artikel 4 Absatz 5
Artikel 11 Absatz 2

Artikel 11 Absatz 3

Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b
Artikel 11 Absatz 4
Artikel 11 Absatz 5

Artikel 12
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VERORDNUNG (EU) 2020/741 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 25. Mai 2020

iiber Mindestanforderungen an die Wasserwiederverwendung

(Text von Bedeutung fiir den EWR)

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag tiber die Arbeitsweise der Europdischen Union, insbesondere auf Artikel 192 Absatz 1,
auf Vorschlag der Europiischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europiischen Wirtschafts- und Sozialausschusses ('),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (%),

gemifl dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (),

in Erwigung nachstehender Griinde:

(1)  Die Wasserressourcen in der Union geraten zunehmend unter Druck, was zu Wasserknappheit und einer
Verschlechterung der Wasserqualitit fithrt. Insbesondere der Klimawandel, unvorhersehbare Wetterverhiltnisse und
Diirren tragen wesentlich dazu bei, den durch Stadtentwicklung und Landwirtschaft verursachten Druck auf die
Stiwasserressourcen zu erhohen.

(2)  Die Fahigkeit der Union, dem zunehmenden Druck auf die Wasserressourcen zu begegnen, konnte durch eine
umfassendere Wiederverwendung von behandeltem Abwasser verbessert werden, indem die Entnahme aus
Oberflachenwasserkorpern und Grundwasserkorpern begrenzt, die Auswirkungen der Einleitung von behandeltem
Abwasser in Wasserkorper verringert und Wassereinsparungen durch verschiedene Nutzungsarten fiir kommunales
Abwasser, bei gleichzeitiger Gewiahrleistung eines hohen Umweltschutzniveaus gefordert werden. In der Richtlinie
2000/60/EG des Europdischen Parlaments und des Rates (¥) wird die Wasserwiederverwendung in Verbindung mit
der Forderung des Einsatzes von Techniken mit hohem Wassernutzungsgrad in der Industrie und wassersparenden
Bewisserungstechniken als erganzende Maflnahmen genannt, die die Mitgliedstaaten zur Verwirklichung der Ziele
jener Richtlinie, einen quantitativ und qualitativ guten Gewdsserzustand der Oberflichenwasserkorper und der
Grundwasserkorper zu erreichen, anwenden konnen. Gemifl der Richtlinie 91/271/EWG des Rates (°) soll
gereinigtes Abwasser nach Moglichkeit wiederverwendet werden.

(3)  In der Mitteilung der Kommission vom 14. November 2012 ,Ein Blueprint fir den Schutz der europiischen
Wasserressourcen“ betont die Kommission, dass ein unionsweites Instrument zur Regelung von Normen fiir die
Wasserwiederverwendung geschaffen werden muss, um auf diese Weise Probleme zu beseitigen, die die allgemeine
Nutzung dieser alternativen Wasserversorgungsoption behindern, ndmlich eine, die dazu beitragen kann, die
Wasserknappheit zu begrenzen und die Anfilligkeit der Versorgungssysteme zu reduzieren.

(4)  Inder Mitteilung der Kommission vom 18. Juli 2007 ,, Antworten auf die Herausforderung von Wasserknappheit und
Diirre in der Europdischen Union“ ist die Hierarchie der Mafnahmen festgelegt, die die Mitgliedstaaten zur
Bewiltigung von Wasserknappheit und Diirre in Erwigung ziehen sollten. In der Mitteilung wird ausgefithrt, dass in
Regionen, in denen alle Vorsorgemaffnahmen entsprechend der Hierarchie der Wasserpolitik umgesetzt wurden und
der Wasserbedarf gleichwohl weiterhin die Kapazitit der Ressourcen iibersteigt, zusitzliche Wasserversorgungsinfra-
strukturen unter bestimmten Umstinden und unter angemessener Beriicksichtigung des Kosten-Nutzen-
Verhiltnisses als ein moglicher weiterer Ansatz zur Bewiltigung der Folgen schwerer Diirreperioden in Betracht
gezogen werden konnen.

() ABL C110vom 22.3.2019, S. 94.

() ABL C 86 vom 7.3.2019, S. 353.

() Standpunkt des Europdischen Parlaments vom 12. Februar 2019 (noch nicht im Amtsblatt veroffentlicht) und Standpunkt des Rates
nach erster Lesung vom 7. April 2020 (ABL C 147 vom 4.5.2020, S. 1). Standpunkt des Europdischen Parlaments vom 13. Mai 2020
(noch nicht im Amtsblatt veréffentlicht).

() Richtlinie 2000/60/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir
Mafinahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABL L 327 vom 22.12.2000, S. 1).

() Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 iiber die Behandlung von kommunalem Abwasser (ABL L 135 vom 30.5.1991,
S. 40).
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(50 In seiner Entschliefung vom 9. Oktober 2008 zum Thema ,Antworten auf die Herausforderung von
Wasserknappheit und Diirre in der Europdischen Union* (%) weist das Europdische Parlament darauf hin, dass einem
nachfrageorientierten Ansatz bei der Bewirtschaftung von Wasserressourcen Vorrang eingerdumt werden sollte, und
vertritt allerdings die Ansicht, dass sich die Union dabei fiir einen ganzheitlichen Ansatz entscheiden sollte, bei dem
Mafinahmen zur Steuerung der Nachfrage, Manahmen zur optimalen Nutzung vorhandener Ressourcen innerhalb
des Wasserkreislaufs und Manahmen zur Erschlieung neuer Ressourcen miteinander kombiniert werden sollten,
wobei umwelt-, sozial- und wirtschaftspolitische Uberlegungen in diesen Ansatz einbezogen werden sollten.

(6)  In ihrer Mitteilung vom 2. Dezember 2015 ,Den Kreislauf schlieffen — Ein Aktionsplan der EU fiir die Kreislauf-
wirtschaft® hat sich die Kommission verpflichtet, eine Reihe von Mafnahmen zur Forderung der
Wiederverwendung von aufbereitetem Abwasser zu treffen und unter anderem Rechtsvorschriften tiber Mindestan-
forderungen an die Wasserwiederverwendung auszuarbeiten. Die Kommission sollte ihren Aktionsplan
aktualisieren und die Ressource Wasser als Schwerpunktbereich fiir Mainahmen beibehalten.

(7)  Der Zweck dieser Verordnung tiber die Wasserwiederverwendung ist es, den Einsatz der Wasserwiederverwendung
zu erleichtern, wo das sinnvoll und kosteneffizient ist, und damit férderliche Rahmenbedingungen fiir diejenigen
Mitgliedstaaten zu schaffen, die die Wasserwiederverwendung nutzen mochten oder miissen. Fir viele
Mitgliedstaaten ist die Wasserwiederverwendung eine vielversprechende Option, doch sind es derzeit nur wenige,
die sie nutzen und dazu einzelstaatliche Rechtsvorschriften oder Normen angenommen haben. Diese Verordnung
sollte flexibel genug sein, um die Fortsetzung der Nutzung der Wasserwiederverwendung zu erlauben, und zugleich
gewihrleisten, dass andere Mitgliedstaaten die Méglichkeit haben, die betreffenden Vorschriften anzuwenden, wenn
sie sich zu einem spiteren Zeitpunkt dafiir entscheiden, diese Nutzung einzufithren. Jede Entscheidung gegen die
Nutzung der Wasserwiederverwendung sollte anhand der in dieser Verordnung festgelegten Kriterien entsprechend
begriindet und regelmifig tiberpriift werden.

(8)  Die Richtlinie 2000/60/EG bietet den Mitgliedstaaten die notige Flexibilitit, erginzende Maflnahmen in die von
ihnen angenommenen Mafinahmenprogramme aufzunehmen, um ihre Bemithungen zu unterstiitzen, die
Wasserqualititsziele jener Richtlinie zu erreichen. Die nicht erschopfende Liste erginzender Mafinahmen in
Anhang VI Teil B der Richtlinie 2000/60/EG enthilt unter anderem MaRnahmen zur Wiederverwendung von
Wasser. In diesem Zusammenhang und gemifl einer Hierarchie der Maflnahmen, die die Mitgliedstaaten zur
Bewiltigung von Wasserknappheit und Diirre in Betracht ziehen konnten und die Mafnahmen — von der
Wassereinsparung bis zur Wassergebiihrenpolitik — sowie alternative Losungen fordern, und unter angemessener
Beriicksichtigung des Kosten-Nutzen-Verhiltnisses sollten die Mindestanforderungen dieser Verordnung an die
Wasserwiederverwendung immer dann gelten, wenn behandeltes kommunales Abwasser aus kommunalen
Abwasserbehandlungsanlagen gemaff Richtlinie 91/271/EWG fir die landwirtschaftliche Bewdsserung
wiederverwendet wird.

(9)  Die Wiederverwendung von in geeigneter Weise behandeltem Abwasser, z. B. von Abwasser aus kommunalen
Abwasserbehandlungsanlagen, gilt als weniger umweltschidigend als andere alternative Methoden der
Wasserversorgung wie etwa Wasseriiberleitungen oder Entsalzungsanlagen. Jedoch wird eine derartige Wasserwie-
derverwendung, durch die Wasserverschwendung eingedimmt und ein Einsparungseffekt erzielt werden konnte, in
der Union nur in begrenztem Mafe genutzt. Das ist offenbar zum Teil auf die betrachtlichen Kosten fiir die Systeme
zur Wiederverwendung von Abwasser und das Fehlen gemeinsamer Umwelt- und Gesundheitsstandards der Union
fir die Wasserwiederverwendung sowie, insbesondere was landwirtschaftliche Erzeugnisse anbelangt, auf mogliche
Gesundheits- und Umweltrisiken sowie mogliche Hindernisse fiir den freien Verkehr solcher mit aufbereitetem
Wasser bewidsserten Erzeugnisse zuriickzufithren.

(10) Gesundheitsstandards fiir die Lebensmittelhygiene bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die mit aufbereitetem
Wasser bewdssert werden, konnen nur erreicht werden, wenn bei den Qualititsanforderungen fiir aufbereitetes
Wasser fir die landwirtschaftliche Bewdsserung zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten keine erheblichen
Unterschiede bestehen. Die Harmonisierung der Anforderungen wiirde auch zum wirksamen Funktionieren des
Binnenmarkts fiir diese Erzeugnisse beitragen. Es empfiehlt sich daher, durch die Festlegung von Mindestanfor-
derungen an die Wasserqualitit und die Uberwachung fiir eine Mindestharmonisierung zu sorgen. Diese Mindestan-
forderungen sollten Mindestparameter fiir aufbereitetes Wasser, die sich auf die technischen Berichte der
Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission stiitzen und internationale Normen fiir die Wasserwieder-
verwendung widerspiegeln, und andere strengere oder zusitzliche Qualititsanforderungen umfassen, die erforderli-
chenfalls von den zustindigen Behorden zusammen mit zweckdienlichen Vorsorgemafinahmen vorgeschrieben
werden.

(11) Die Wiederverwendung von Wasser fiir die landwirtschaftliche Bewésserung kann auch zur Forderung der Kreislauf-
wirtschaft beitragen, indem Nahrstoffe aus dem aufbereiteten Wasser riickgewonnen und durch Verfahren der
diingenden Bewisserung auf die Kulturen aufgebracht werden. Somit konnte die Wasserwiederverwendung
eventuell den Bedarf an zusitzlich aufgebrachtem Mineraldiinger verringern. Die Endnutzer sollten iiber den
Nahrstoffgehalt des aufbereiteten Wassers informiert werden.

(9 ABL C9Evom 15.1.2010, S. 33.
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(13)

(14)

(16)

(17)

(18)

Die Wasserwiederverwendung konnte zur Riickgewinnung der im behandelten kommunalen Abwasser enthaltenen
Nihrstoffe beitragen, und die Verwendung von aufbereitetem Wasser fiir Bewésserungszwecke in der Land- und
Forstwirtschaft konnte eine Moglichkeit sein, Nahrstoffe wie Stickstoff, Phosphor und Kalium in natiirliche
biogeochemische Kreisldufe zuriickzufithren.

Die geringe Nutzung der Wasserwiederverwendung in der Union erklirt sich unter anderem durch die hohen
Investitionen, die fiir die Modernisierung kommunaler Abwasserbehandlungsanlagen erforderlich sind, und die
mangelnden finanziellen Anreize fiir die Nutzung der Wasserwiederverwendung in der Landwirtschaft. Es sollte
moglich sein, diesen Problemen durch die Forderung innovativer Programme und wirtschaftlicher Anreize zu
begegnen, um den Kosten und den soziookonomischen und okologischen Vorteilen der Wasserwiederverwendung
angemessen Rechnung zu tragen.

Die Einhaltung der Mindestanforderungen an die Wasserwiederverwendung sollte mit der Politik der Union im
Bereich der Wasserbewirtschaftung vereinbar sein und zur Verwirklichung der in der Agenda 2030 der Vereinten
Nationen fiir nachhaltige Entwicklung festgelegten Ziele fiir nachhaltige Entwicklung beitragen, insbesondere Ziel
Nr. 6, d. h. die Verfugbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und die Sanitirversorgung fir alle zu
gewihrleisten und die Wiederaufbereitung von Wasser und sichere Wiederverwendung von Wasser weltweit
betrdchtlich zu steigern und so zum Ziel Nr. 12 der Vereinten Nationen fiir nachhaltige Entwicklung iiber
nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster beizutragen. Auferdem sollte diese Verordnung darauf abzielen, die
Anwendung des Artikels 37 der Charta der Grundrechte der Europiischen Union tiber den Umweltschutz zu
gewihrleisten.

In einigen Fillen transportieren und speichern die Betreiber der Aufbereitungseinrichtungen das aufbereitete Wasser
nach wie vor nach dem Verlassen der Aufbereitungseinrichtung, bevor sie das aufbereitete Wasser an die nichsten
Akteure in der Kette, wie z. B. die Betreiber des Verteilungsnetzes von aufbereitetem Wasser, die Betreiber einer
Speicherinfrastruktur fiir aufbereitetes Wasser, oder die Endnutzer weiterleiten. Es ist notwendig, die Stelle der
Einhaltung zu definieren, um zu kldren, wo die Zustindigkeit des Betreibers der Aufbereitungseinrichtung endet
und wo die Zustindigkeit des nachsten Akteurs in der Kette beginnt.

Das Risikomanagement sollte eine proaktive Identifizierung und ein proaktives Management von Risiken umfassen
und mit dem Ansatz verkniipft sein, aufbereitetes Wasser in einer fiir bestimmte Verwendungszwecke
erforderlichen Qualitit zu erzeugen. Die Risikobewertung sollte auf wesentlichen Elementen des Risikomanagements
beruhen und iiber etwaige zusitzliche Anforderungen an die Wasserqualitit Aufschluss geben, die fiir die
Gewihrleistung eines ausreichenden Schutzes der Umwelt und der Gesundheit von Mensch und Tier erforderlich
sind. Zu diesem Zweck sollte durch Risikomanagementpline fiir die Wasserwiederverwendung gewihrleistet
werden, dass aufbereitetes Wasser sicher genutzt und bewirtschaftet wird, und dass keine Gefahr fiir die Umwelt
oder die Gesundheit von Mensch oder Tier besteht. Zur Entwicklung solcher Risikomanagementpline konnten
bestehende internationale Leitlinien oder Normen wie der Leitfaden zur Beurteilung des Gesundheitsrisikos und zur
Behandlung von Wasser fiir die Wiederverwendung (ISO 20426:2018), die Empfehlungen fiir die Nutzung von
aufbereitetem Abwasser fiir die Bewdsserung (ISO 16075:2015) oder die Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation
(World Health Organisation, WHO) herangezogen werden.

Die Anforderungen an die Qualitit von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch sind in der Richtlinie 98/83/EG des
Rates (') festgelegt. Die Mitgliedstaaten sollten geeignete Mafinahmen treffen, um sicherzustellen, dass Wasserwieder-
verwendungstitigkeiten zu keiner Verschlechterung der Qualitdt von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch fuhren.
Deshalb sollte dem Schutz von Wasserkorpern, aus denen Wasser fiir den menschlichen Gebrauch entnommen wird,
und relevanten Schutzgebieten im Risikomanagementplan fiir die Wasserwiederverwendung besondere
Aufmerksamkeit gelten.

Die Zusammenarbeit und Interaktion zwischen den verschiedenen, am Wasseraufbereitungsprozess beteiligten
Akteuren sollte eine Voraussetzung dafiir sein, dass sie in der Lage sind, Behandlungsverfahren zur Aufbereitung
entsprechend den Anforderungen fur die jeweiligen Verwendungszwecke einzufithren und die Versorgung mit
aufbereitetem Wasser je nach Bedarf der Endnutzer zu planen.

Fiir einen wirksamen Schutz der Umwelt sowie der Gesundheit von Mensch und Tier sollten in erster Linie die
Betreiber von Aufbereitungseinrichtungen fiir die Qualitit des aufbereiteten Wassers an der Stelle der Einhaltung
verantwortlich sein. Damit die Mindestanforderungen dieser Verordnung sowie die von der zustindigen Behorde
festgelegten zusitzlichen Bedingungen eingehalten werden, sollten die Betreiber von Aufbereitungseinrichtungen
die Qualitdt des aufbereiteten Wassers iiberwachen. Daher empfiehlt es sich, die Mindestanforderungen fiir die
Uberwachung festzulegen, d. h. die Haufigkeit der Routineiiberwachung und den Zeitpunkt und die Leistungsziele
der Uberwachung zur Validierung. Bestimmte Anforderungen an die Routineiiberwachung sind in der Richtlinie
91/271/EWG vorgesehen.

() Richtlinie 98/83/EG des Rates vom 3. November 1998 iiber die Qualitdt von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch (ABL. L 330 vom
5.12.1998, S. 32).
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(20) Die vorliegende Verordnung sollte fiir aufbereitetes Wasser gelten, das aus Abwasser gewonnen wird, das in der
Kanalisation gesammelt, gemifl der Richtlinie 91/271/EWG in kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen
aufbereitet und entweder in der kommunalen Abwasserbehandlungsanlage oder in einer Aufbereitungseinrichtung
einer weiteren Behandlung unterzogen worden ist, damit es die Parameter des Anhangs I der vorliegenden
Verordnung erfiillt. Nach der Richtlinie 91/271/EWG miissen Gemeinden mit weniger als 2 000 Einwohnerwerten
(EW) nicht mit einer Kanalisation ausgestattet sein. Jedoch sollte das in die Kanalisation eingeleitete kommunale
Abwasser aus Gemeinden mit weniger als 2000 EW vor dem Einleiten in Binnengewésser oder in Astuare eine
geeignete Behandlung gemdf der Richtlinie 91/271/EWG erfahren. In diesem Zusammenhang sollte Abwasser aus
Gemeinden mit weniger als 2000 EW nur dann unter diese Verordnung fallen, wenn es in eine Kanalisation
eingeleitet und in einer kommunalen Abwasserbehandlungsanlage aufbereitet wird. Ebenfalls sollte sich diese
Verordnung nicht auf biologisch abbaubares Industrieabwasser aus Anlagen beziehen, die zu den in Anhang IIl der
Richtlinie 91/271/EWG genannten Industriezweigen gehoren, es sei denn, das Abwasser aus diesen Anlagen wird in
eine Kanalisation eingeleitet und in einer kommunalen Abwasserbehandlungsanlage aufbereitet.

(21) Die Wiederverwendung von behandeltem kommunalen Abwasser fiir die landwirtschaftliche Bewisserung ist eine
marktorientierte Maffnahme, die sich auf die Nachfrage und den Bedarf des Agrarsektors stiitzt, insbesondere in
bestimmten Mitgliedstaaten, in denen Wasserknappheit herrscht. Die Betreiber von Aufbereitungseinrichtungen und
die Endnutzer sollten zusammenarbeiten, um zu gewiahrleisten, dass aufbereitetes, gemifl den Mindestqualititsanfor-
derungen dieser Verordnung erzeugtes Wasser dem Bedarf der Endnutzer fiir bestimmte Kategorien von Kulturen
entspricht. In Fillen, in denen die Giiteklassen des von den Betreibern der Aufbereitungseinrichtungen erzeugten
Wassers mit der Kategorie der Kultur und der Bewésserungsmethode, die in dem beliefertem Gebiet bereits etabliert
ist, beispielsweise in einem kollektiven Versorgungssystem, nicht vereinbar sind, konnten die Anforderungen an die
Wasserqualitit erreicht werden, indem gemdff dem Multibarrierenansatz in einem spiteren Verfahrensschritt
verschiedene Optionen der Wasserbehandlung fiir sich genommen oder in Kombination mit Optionen fiir die
Nichtbehandlung des aufbereiteten Wassers zum Einsatz kommen.

(22) Damit sichergestellt ist, dass kommunale Abwasserressourcen optimal wiederverwendet werden, sollten Endnutzer
geschult werden, um sicherzustellen, dass sie die richtige Giiteklasse aufbereiteten Wassers verwenden. Wenn der
Verwendungsweck einer Kultur nicht bekannt ist oder mehrere Verwendungswecke in Frage kommen, sollte die
hochste Giiteklasse aufbereiteten Wassers verwendet werden, es sei denn, es werden geeignete Barrieren eingesetzt,
die es erméglichen, die geforderte Qualititsstufe zu erreichen.

(23)  Es soll gewiahrleistet werden, dass die Verwendung von aufbereitetem Wasser sicher erfolgen kann, wodurch die
Wasserwiederverwendung in der Union gefordert und das diesbeziigliche Vertrauen der Offentlichkeit gestirkt wird.
Die Erzeugung von und Versorgung mit aufbereitetem Wasser fiir die landwirtschaftliche Bewasserung sollte daher
nur auf der Grundlage einer Genehmigung gestattet werden, die von den zustindigen Behorden der Mitgliedstaaten
zu erteilen ist. Zur Gewdhrleistung einer harmonisierten Vorgehensweise auf Unionsebene, der Riickverfolgbarkeit
von aufbereitetem Wasser und der Transparenz sollten die materiellrechtlichen Vorschriften fiir solche
Genehmigungen auf Unionsebene festgelegt werden. Die Einzelheiten der Verfahren fiir die Erteilung von
Genehmigungen, etwa die Festlegung der zustindigen Behorden und der Fristen, sollten hingegen von den
Mitgliedstaaten geregelt werden. Den Mitgliedstaaten sollte gestattet werden, bestehende Verfahren fiir die Erteilung
von Genehmigungen anzuwenden, die unter Beriicksichtigung der mit dieser Verordnung eingefithrten neuen
Anforderungen angepasst werden sollten. Bei der Benennung der fiir die Ausarbeitung des Risikomanagementplans
fur die Wasserwiederverwendung verantwortlichen Parteien und der fir die Erteilung der Genehmigung fur die
Erzeugung von und Versorgung mit aufbereitetem Wasser zustindigen Behorde sollten die Mitgliedstaaten
gewihrleisten, dass keine Interessenskonflikte bestehen.

(24) Wenn ein Betreiber des Verteilungsnetzes von aufbereitetem Wasser und ein Betreiber einer Speicherinfrastruktur fir
aufbereitetes Wasser erforderlich sind, sollte es moglich sein, fur diese Betreiber eine Genehmigungspflicht
vorzuschreiben. Wenn alle Anforderungen fiir die Genehmigung erfillt sind, sollte die zustindige Behorde des
Mitgliedstaats eine Genehmigung erteilen, die alle notwendigen, im Risikomanagementplan fiir die Wasserwieder-
verwendung festgelegten Bedingungen und Maffnahmen, enthalt.

(25) Fir die Zwecke dieser Verordnung sollte es moglich sein, dass Tatigkeiten zur Behandlung und Aufbereitung von
kommunalem Abwasser am gleichen physischen Standort entweder iber dieselbe Einrichtung oder tiber mehrere
getrennte Einrichtungen durchgefihrt werden konnen. Dariiber hinaus sollte es moglich sein, dass derselbe Akteur
sowohl Betreiber der Abwasserbehandlungsanlage als auch Betreiber der Aufbereitungseinrichtung ist.

(26) Die zustindigen Behorden sollten uiberpriifen, ob bei dem aufbereiteten Wasser die Bedingungen der einschldgigen
Genehmigung eingehalten werden. Im Falle der Nichteinhaltung sollten diese Behorden von den verantwortlichen
Parteien verlangen, die erforderlichen Mafinahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass das aufbereitete Wasser die
Bedingungen einhilt. Die Versorgung mit aufbereitetem Wasser sollte ausgesetzt werden, wenn die Nichteinhaltung
ein erhebliches Risiko fiir die Umwelt oder die Gesundheit von Mensch oder Tier birgt.
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(27) Die Bestimmungen dieser Verordnung zielen darauf ab, die Anforderungen zu erginzen, die sich aus anderen
Rechtsvorschriften der Union insbesondere im Zusammenhang mit mdglichen Gesundheits- und Umweltrisiken
ergeben. Um moglichen Umweltrisiken sowie Risiken fiir die Gesundheit von Mensch und Tier durch einen
ganzheitlichen Ansatz entgegenzuwirken, sollten die Betreiber von Aufbereitungseinrichtungen und die zustindigen
Behorden die Anforderungen beachten, die in anderen einschlidgigen Rechtsvorschriften der Union festgelegt sind,
wie insbesondere in den Richtlinien 86/278/EWG (%) und 91/676/EWG (°) des Rates, den Richtlinien 91/271/EWG,
98/83/EG und 2000/60/EG, den Verordnungen (EG) Nr. 178/2002 ('), (EG) Nr. 852/2004 (%),
(EG) Nr. 1832005 ('), (EG) Nr. 396/2005 (**) und (EG) Nr. 1069/2009 (**) des Europdischen Parlaments und des
Rates, den Richtlinien 2006/7/EG (**), 2006/118/EG (*®), 2008/105/EG () und 2011/92/EU (**) des Europdischen
Parlaments und des Rates sowie den Verordnungen (EG) Nr. 2073/2005 (**), (EG) Nr. 1881/2006 (*) und
(EU) Nr. 142/2011 (*') der Kommission.

(28) Die Verordnung (EG) Nr. 852/2004 enthilt allgemeine Vorschriften fiir Lebensmittelunternehmer und erstreckt sich
auf die Produktion, die Verarbeitung, die Verteilung und das Inverkehrbringen von fiir den menschlichen Verzehr
bestimmten Lebensmitteln. Jene Verordnung betrifft die Gesundheitsqualitit von Lebensmitteln, und gemif$ einem
ihrer Grundprinzipien liegt die Hauptverantwortung fiir die Sicherheit eines Lebensmittels beim Lebensmittelun-
ternehmer. Jene Verordnung wird auch durch detaillierte Orientierungshilfen gestiitzt. Dabei kommt der
Bekanntmachung der Kommission mit dem Leitfaden zur Eindimmung mikrobiologischer Risiken durch gute
Hygiene bei der Primirproduktion von frischem Obst und Gemiise besondere Bedeutung zu. Die in der
vorliegenden Verordnung festgelegten Mindestanforderungen fiir aufbereitetes Wasser hindern die Lebensmittelun-
ternechmer nicht daran, die zur Einhaltung der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 erforderliche Wasserqualitit zu
erreichen, indem sie in einem spiteren Verfahrensschritt verschiedene Optionen der Wasserbehandlung fiir sich
genommen oder in Kombination mit Optionen der Nichtbehandlung nutzen.

(29) Die Aufbereitung und Wiederverwendung von behandeltem Abwasser bietet ein grofles Potenzial. Um die Nutzung
der Wasserwiederverwendung zu unterstiitzen und dazu anzuregen, sollte die Angabe spezieller
Verwendungszwecke im Rahmen dieser Verordnung die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, die Verwendung von
aufbereitetem Wasser fiir andere Zwecke, einschlieflich industrieller sowie mit Freizeit und Umwelt verbundener
Zwecke, zuzulassen, wenn das angesichts der einzelstaatlichen Gegebenheiten und Erfordernisse fiir notwendig
erachtet wird, sofern ein hohes Maf§ an Schutz fiir die Umwelt sowie fiir die Gesundheit von Mensch und Tier
sichergestellt ist.

() Richtlinie 86/278/EWG des Rates vom 12. Juni 1986 iiber den Schutz der Umwelt und insbesondere der Boden bei der Verwendung
von Klarschlamm in der Landwirtschaft (ABI. L 181 vom 4.7.1986, S. 6).

() Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewdsser vor Verunreinigung durch Nitrat aus
landwirtschaftlichen Quellen (ABL L 375 vom 31.12.1991, S. 1).

(") Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen

Grundsitze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europiischen Behorde fir Lebensmittelsicherheit und zur

Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit (ABL L 31 vom 1.2.2002, S. 1).

Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 iiber Lebensmittelhygiene

(ABL. L 139 vom 30.4.2004, S. 1).

Verordnung (EG) Nr. 183/2005 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 12. Januar 2005 mit Vorschriften fiir die Futtermit-

telhygiene (ABL. L 35 vom 8.2.2005, S. 1).

Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 23. Februar 2005 iiber Hochstgehalte an

Pestizidriickstinden in oder auf Lebens- und Futtermitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs und zur Anderung der Richtlinie

91/414/EWG des Rates (ABL L 70 vom 16.3.2005, S. 1).

Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 mit Hygienevorschriften fiir

nicht fiir den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002

(Verordnung iiber tierische Nebenprodukte) (ABL. L 300 vom 14.11.2009, S. 1).

Richtlinie 2006/7/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 15. Februar 2006 iiber die Qualitit der Badegewdsser und

deren Bewirtschaftung und zur Aufhebung der Richtlinie 76/160/EWG (ABL. L 64 vom 4.3.2006, S. 37).

Richtlinie 2006/118/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zum Schutz des Grundwassers vor

Verschmutzung und Verschlechterung (ABI. L 372 vom 27.12.2006, S. 19).

(") Richtlinie 2008/105/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 tiber Umweltqualititsnormen im
Bereich der Wasserpolitik und zur Anderung und anschlieBenden Aufhebung der Richtlinien des Rates 82/176/EWG, 83/513/EWG,
84/156/EWG, 84/491/EWG und 86/280/EWG sowie zur Anderung der Richtlinie 2000/60/EG des Européischen Parlaments und des
Rates (ABL. L 348 vom 24.12.2008, S. 84).

(") Richtlinie 2011/92/EU des Europiischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 iiber die Umwelt—vertraglich-

keitspriifung bei bestimmten offentlichen und privaten Projekten (ABL. L 26 vom 28.1.2012, S. 1).

Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 der Kommission vom 15. November 2005 iiber mikrobiologische Kriterien fiir Lebensmittel

(ABL. L 338 vom 22.12.2005, S. 1).

Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 der Kommission vom 19. Dezember 2006 zur Festsetzung der Hochstgehalte fiir bestimmte

Kontaminanten in Lebensmitteln (ABL L 364 vom 20.12.2006, S. 5).

Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der Kommission vom 25. Februar 2011 zur Durchfithrung der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des

Europdischen Parlaments und des Rates mit Hygienevorschriften fiir nicht fiir den menschlichen Verzehr bestimmte tierische

Nebenprodukte sowie zur Durchfithrung der Richtlinie 97/78/EG des Rates hinsichtlich bestimmter gemaf der genannten Richtlinie

von Veterindrkontrollen an der Grenze befreiter Proben und Waren (ABI. L 54 vom 26.2.2011, S. 1).
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(30)

(31)

(32)

Die zustindigen Behorden sollten im Rahmen eines Informationsaustauschs mit anderen einschldgigen Behorden
zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die einschlidgigen Anforderungen der Union und die einschldgigen
nationalen Anforderungen eingehalten werden.

Zur Forderung des Vertrauens in die Wasserwiederverwendung sollten der Offentlichkeit Informationen zur
Verfiigung gestellt werden. Die Bereitstellung von eindeutigen, vollstindigen und aktualisierten Informationen iiber
die Wasserwiederverwendung wiirde fur grofere Transparenz und eine bessere Riickverfolgbarkeit sorgen und
konnte auch von besonderem Interesse fiir andere einschligige Behorden sein, fur die die zweckspezifische
Wasserwiederverwendung von Bedeutung ist. Um die Wasserwiederverwendung zu férdern und die Akteure fiir die
Vorteile der Wasserwiederverwendung zu sensibilisieren und damit Akzeptanz zu fordern, sollten die
Mitgliedstaaten dafiir sorgen, dass an den Umfang der Wasserwiederverwendung angepasste Informations- und
Sensibilisierungskampagnen entwickelt werden.

Ausbildung und Schulung der Endnutzer sind als Bestandteil der Umsetzung und Aufrechterhaltung von
Vorsorgemaflnahmen von grundlegender Bedeutung. Im Risikomanagementplan fiir die Wasserwiederverwendung
sollten bestimmte Vorsorgemaffnahmen gegen die Exposition von Menschen vorgesehen werden, wie der Einsatz
personlicher Schutzausstattung, Hindewaschen und personliche Hygiene.

Mit der Richtlinie 2003 /4/EG des Europiischen Parlaments und des Rates (*%) wird bezweckt, das Recht auf Zugang
zu Umweltinformationen in den Mitgliedstaaten entsprechend dem Ubereinkommen iiber den Zugang zu
Informationen, die Offentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in
Umweltangelegenheiten (*) (Ubereinkommen von Aarhus) zu gewéhrleisten. Mit der Richtlinie 2003/4/EG werden
weitreichende Verpflichtungen sowohl zur Bereitstellung von Umweltinformationen auf Anfrage als auch zur
aktiven Verbreitung solcher Informationen festgelegt. Die Richtlinie 2007/2/EG des Europiischen Parlaments und
des Rates (**) betrifft die gemeinsame Nutzung von Geodaten, darunter auch Datensitze zu verschiedenen
Umweltthemen. Die den Bestimmungen der vorliegenden Verordnung iiber den Zugang zu Informationen und die
gemeinsame Nutzung von Daten miissen diese Richtlinien ergdnzen und diirfen keinen gesonderten Rechtsrahmen
schaffen. Daher sollten die Bestimmungen der vorliegenden Verordnung iiber Informationen fiir die Offentlichkeit
und Informationen iiber die Uberwachung der Umsetzung unbeschadet der Richtlinien 2003/4/EG und 2007/2[EG
gelten.

Die von den Mitgliedstaaten gemeldeten Daten sind wesentlich, damit die Kommission diese Verordnung gemessen
an den von ihr verfolgten Zielen itberwachen und bewerten kann.

Gemifl Nummer 22 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 tiber bessere Rechtsetzung (**) sollte
die Kommission diese Verordnung bewerten. Diese Bewertung sollte sich auf die fiinf Kriterien Effizienz,
Wirksamkeit, Kohdrenz, Relevanz und erzielter Mehrwert fir die Union stiitzen und als Grundlage der
Folgenabschitzungen fir mogliche weitere Mainahmen dienen. Bei der Bewertung sollte der wissenschaftliche
Fortschritt beriicksichtigt werden, insbesondere auf dem Gebiet der potenziellen Wirkung von Stoffen, die
zunehmend Anlass zu Besorgnis geben.

Die Mindestanforderungen an die sichere Wiederverwendung von behandeltem kommunalen Abwasser spiegeln die
verfugbaren wissenschaftlichen Kenntnisse und international anerkannten Normen und Verfahren fur die
Wasserwiederverwendung wider und garantieren, dass dieses Wasser sicher fiir die landwirtschaftliche Bewdsserung
genutzt werden kann; damit gewihrleisten sie ein hohes Schutzniveau fiir die Umwelt sowie fir die Gesundheit von
Mensch und Tier. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Bewertung der vorliegenden Verordnung, oder sofern neue
wissenschaftliche Entwicklungen und technische Fortschritte es erfordern, sollte die Kommission priifen konnen, ob
die Mindestanforderungen des Anhangs I Abschnitt 2 {iberarbeitet werden miissen, und sollte gegebenenfalls einen
Gesetzgebungsvorschlag zur Anderung dieser Verordnung vorlegen.

Zur Anpassung der wesentlichen Elemente des Risikomanagements an den technischen und wissenschaftlichen
Fortschritt sollte der Kommission gemifl Artikel 290 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europiischen Union
die Befugnis iibertragen werden, Rechtsakte zur Anderung der wesentlichen Aspekte des Risikomanagements
gemifl der vorliegenden Verordnung zu erlassen. Zur Gewihrleistung eines hohen Schutzniveaus fiir die Umwelt
und fiir die Gesundheit von Mensch und Tier sollte die Kommission auch in der Lage sein, delegierte Rechtsakte zu

Richtlinie 2003/4/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2003 iiber den Zugang der Offentlichkeit zu
Umweltinformationen und zur Authebung der Richtlinie 90/313/EWG des Rates (AB. L 41 vom 14.2.2003, S. 26).

ABL. L 124 vom 17.5.2005, S. 4.

Richtlinie 2007/2/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 14. Mérz 2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in
der Europdischen Gemeinschaft (INSPIRE) (ABL. L 108 vom 25.4.2007, S. 1).

ABlL. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.
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erlassen, um zur Ergdnzung der wesentlichen Aspekte des Risikomanagements gemafs der vorliegenden Verordnung
technische Spezifikationen festzulegen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverstindigen, durchfihrt, und dass
diese Konsultationen mit den Grundsitzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom
13. April 2016 iiber bessere Rechtsetzung niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung
an der Ausarbeitung delegierter Rechtsakte zu gewiahrleisten, erhalten das Europiische Parlament und der Rat alle
Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverstindigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverstindigen haben
systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverstindigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der
delegierten Rechtsakte befasst sind.

(38) Zur Gewihrleistung einheitlicher Bedingungen fiir die Durchfithrung der vorliegenden Verordnung sollten der
Kommission Durchfithrungsbefugnisse fiir die Annahme detaillierter Vorschriften iiber das Format und die
Darstellung der von den Mitgliedstaaten vorzulegenden Informationen iiber die Uberwachung der Umsetzung dieser
Verordnung und das Format und die Darstellung der von der Europidischen Umweltagentur zu erstellenden
unionsweiten Ubersicht {ibertragen werden. Diese Befugnisse sollten gema® der Verordnung (EU) Nr. 1822011 des
Europdischen Parlaments und des Rates (*) ausgeiibt werden.

(39) Das Ziel dieser Verordnung besteht unter anderem im Schutz der Umwelt sowie der Gesundheit von Mensch und
Tier. Wie der Gerichtshof wiederholt ausgefiithrt hat, wire es mit der verbindlichen Rechtswirkung, die Artikel 288
des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union einer Richtlinie zuweist, unvereinbar, grundsatzlich
auszuschliefen, dass eine von einer Richtlinie auferlegte Verpflichtung von den betroffenen Personen geltend
gemacht werden kann. Diese Erwigung gilt auch im Fall einer Verordnung, mit der sichergestellt werden soll, dass
aufbereitetes Wasser fiir die landwirtschaftliche Bewisserung sicher ist.

(40) Die Mitgliedstaaten sollten Vorschriften iiber die Sanktionen erlassen, die bei VerstofSen gegen diese Verordnung zu
verhidngen sind, und alle notwendigen Mafnahmen ergreifen, um fiir die Durchsetzung der Vorschriften zu sorgen.
Die Sanktionen sollten wirksam, verhiltnismafig und abschreckend sein.

(41) Da die Ziele der vorgeschlagenen Verordnung, namlich der Schutz der Umwelt und der Gesundheit von Mensch und
Tier, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden konnen, sondern vielmehr wegen des Umfangs
und der Wirkungen der Mafnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union gemaf dem in
Artikel 5 des Vertrags tiber die Europdische Union verankerten Subsidiarititsprinzip titig werden. Entsprechend
dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit geht diese Verordnung nicht iiber das fiir
die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maf$ hinaus.

(42) Es ist notwendig, dass den Mitgliedstaaten fur die Einrichtung der zur Anwendung dieser Verordnung erforderlichen
Verwaltungsstrukturen sowie den Betreibern fur die Vorbereitung auf die Anwendung der neuen Vorschriften
geniigend Zeit eingerdumt wird.

(43) Zur optimalen Entwicklung und Forderung der Praxis der Wiederverwendung von in geeigneter Weise behandeltem
Abwasser, und um eine wesentliche Verbesserung der Zuverldssigkeit von in geeigneter Weise behandeltem
Abwasser und von praktikablen Nutzungsmethoden zu erreichen, sollte die Union die Forschung und Entwicklung
in diesem Bereich durch das Programm Horizont Europa unterstiitzen.

(44) Mit dieser Verordnung wird bezweckt, die nachhaltige Nutzung von Wasser zu fordern. Zu diesem Zweck sollte sich

die Europiische Kommission verpflichten, Programme der Union, einschlieBlich des LIFE-Programms, zu nutzen,
um lokale Initiativen zur Wiederverwendung von in geeigneter Weise behandeltem Abwasser zu fordern —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Gegenstand und Zweck

(1)  Mit dieser Verordnung werden Mindestanforderungen an die Wasserqualitit und die Uberwachung sowie
Bestimmungen iiber das Risikomanagement und die sichere Verwendung von aufbereitetem Wasser im Kontext einer
integrierten Wasserbewirtschaftung festgelegt.

(*) Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Européischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen
Regeln und Grundsitze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchfiihrungsbefugnisse durch die Kommission
kontrollieren (ABI. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).
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(2)  Zweck dieser Verordnung ist es, zu garantieren, dass das aufbereitete Wasser fiir die landwirtschaftliche Bewésserung
sicher ist, und dadurch ein hohes Schutzniveau fiir die Umwelt und fiir die Gesundheit von Mensch und Tier zu
gewidhrleisten, die Kreislaufwirtschaft zu fordern, die Anpassung an den Klimawandel zu unterstiitzen, und zu den Zielen
der Richtlinie 2000/60/EG beizutragen, indem dem Problem der Wasserknappheit und dem daraus resultierenden Druck
auf die Wasserressourcen in einer unionsweit koordinierten Weise begegnet wird, und damit auch einen Beitrag zum
wirksamen Funktionieren des Binnenmarkts zu leisten.

Artikel 2

Geltungsbereich

(1)  Diese Verordnung findet Anwendung, wenn behandeltes kommunales Abwasser gemifl Artikel 12 Absatz 1 der
Richtlinie 91/271/EWG fir die landwirtschaftliche Bewdsserung im Sinne des Anhangs I Abschnitt 1 der vorliegenden
Verordnung wiederverwendet wird.

(2)  Ein Mitgliedstaat kann beschliefen, dass die Wiederverwendung von behandeltem kommunalen Abwasser fiir die
landwirtschaftliche Bewdsserung in einer oder mehreren seiner Flussgebietseinheiten oder Teilen davon unter
Berticksichtigung der folgenden Kriterien nicht angebracht ist:

a) geografische und klimatische Gegebenheiten in der Einheit oder Teilen davon;

b) Druck auf andere Wasserressourcen und deren Zustand, einschlieflich des quantitativen Zustands der
Grundwasserkorper nach der Richtlinie 2000/60/EG;

¢) Druck auf die und Zustand der Oberflichenwasserkorper, in die behandeltes kommunales Abwasser eingeleitet wird;

d) Umwelt- und Ressourcenkosten von aufbereitetem Wasser und anderen Wasserressourcen.

Ein Beschluss nach Unterabsatz 1 wird anhand der Kriterien jenes Unterabsatzes entsprechend begriindet und der
Kommission mitgeteilt. Er wird bei Bedarf, insbesondere unter Beriicksichtigung der Projektionen zum Klimawandel und
der nationalen Strategien zur Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels, zumindest aber alle sechs Jahre unter
Beriicksichtigung der Bewirtschaftungspldne fiir die Einzugsgebiete tiberpriift, die gemif8 der Richtlinie 2000/60/EG
aufgestellt wurden.

(3)  Abweichend von Absatz 1 konnen fiir Forschungs- oder Pilotprojekte mit Bezug auf Aufbereitungseinrichtungen
Ausnahmen von der vorliegenden Verordnung erteilt werden, wenn die zustindige Behorde feststellt, dass die folgenden
Kriterien erfiillt sind:

a) Das Forschungs- oder Pilotprojekt wird nicht in einem Wasserkorper, aus dem Wasser fiir den menschlichen Gebrauch
entnommen wird, oder in einem relevanten, gemif der Richtlinie 2000/60/EG ausgewiesenen Schutzgebiet
durchgefiihrt;

b) das Forschungs- oder Pilotprojekt wird angemessen iiberwacht.
Jede Ausnahme gemif diesem Absatz ist auf hochstens funf Jahre befristet.

Alle Kulturen, die aus Forschungs- oder Pilotprojekten stammen, fiir die eine Ausnahme gemafd diesem Absatz gilt, diirfen
nicht in Verkehr gebracht werden.

(4)  Diese Verordnung gilt unbeschadet der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 und hindert die Lebensmittelunternehmer
nicht daran, die zur Einhaltung jener Verordnung erforderliche Wasserqualitdt zu erreichen, indem sie in einem spéteren
Verfahrensschritt verschiedene Optionen der Wasserbehandlung fur sich genommen oder in Kombination mit Optionen
der Nichtbehandlung anwenden, oder alternative Wasserquellen fiir die landwirtschaftliche Bewdsserung zu nutzen.

Artikel 3
Begriffsbestimmungen

Fiir die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

1. ,zustindige Behorde“ eine Behorde oder Stelle, die ein Mitgliedstaat zur Erfiillung seiner sich aus dieser Verordnung
ergebenden Verpflichtungen hinsichtlich der Erteilung von Genehmigungen zur Erzeugung von oder Versorgung mit
aufbereitetem Wasser, hinsichtlich von Ausnahmen fiir Forschungs- oder Pilotprojekte und hinsichtlich der
Uberpriifungen der Einhaltung der Bedingungen benannt hat;

2. Endnutzer eine natiirliche oder juristische Person, ungeachtet dessen, ob es sich dabei um eine offentliche oder eine
private Stelle handelt, die aufbereitetes Wasser fiir die landwirtschaftliche Bewésserung nutzt;
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3., kommunales Abwasser” kommunales Abwasser im Sinne von Artikel 2 Nummer 1 der Richtlinie 91/271/EWG;

4. aufbereitetes Wasser“ kommunales Abwasser, das gemifl den Anforderungen der Richtlinie 91/271/EWG behandelt
wurde und in einer Aufbereitungseinrichtung gemif Anhang I Abschnitt 2 der vorliegenden Verordnung
weiterbehandelt wurde;

5. ,Aufbereitungseinrichtung“ eine kommunale Abwasserbehandlungsanlage oder andere Einrichtung zur
Weiterbehandlung von kommunalem Abwasser, die die Anforderungen der Richtlinie 91/271/EWG erfillt, um
Wasser zu erzeugen, das fur einen in Anhang I Abschnitt 1 der vorliegenden Verordnung aufgefiihrten
Verwendungszweck geeignet ist;

6. ,Betreiber einer Aufbereitungseinrichtung” eine natiirliche oder juristische Person, die in Vertretung einer privaten
Stelle oder einer Behorde eine Aufbereitungseinrichtung betreibt oder iiberwacht;

7. ,Gefahr ein biologisches, chemisches, physikalisches oder radiologisches Agens, das das Potenzial hat, Menschen,
Tiere, Kulturpflanzen oder andere Pflanzen, die sonstige terrestrische Biota, die aquatische Biota, Boden oder die
Umwelt allgemein zu schidigen;

8. ,Risiko“ die Wahrscheinlichkeit, dass identifizierte Gefahren innerhalb einer festgelegten Zeitspanne schidliche Folgen
haben, einschliefSlich der Schwere dieser Folgen;

9. ,Risikomanagement” ein systematisches Management, das konsequent die sichere Wasserwiederverwendung in einem
spezifischen Kontext gewahrleistet;

10. ,Vorsorgemafinahme® eine geeignete Handlung oder Mafinahme, mit der ein Gesundheits- oder Umweltrisiko
vermieden oder beseitigt oder auf ein akzeptables Maf reduziert werden kann;

11. ,Stelle der Einhaltung*“ die Stelle, an der der Betreiber einer Aufbereitungseinrichtung dem nachsten Akteur in der Kette
das aufbereitete Wasser liefert;

12. ,Barriere” ein Mittel, einschlieflich physikalischer oder verfahrenstechnischer Schritte oder Bedingungen fiir die
Verwendung, das das Risiko einer Infektion des Menschen verringert oder verhindert, indem es verhindert, dass
aufbereitetes Wasser mit dem verzehrten Erzeugnis und den unmittelbar exponierten Personen in Kontakt kommt,
oder ein sonstiges Mittel, das beispielsweise die Konzentration von Mikroorganismen in dem aufbereiteten Wasser
verringert oder deren Uberleben auf dem verzehrten Erzeugnis verhindert;

13. ,Genehmigung” eine schriftliche Erlaubnis einer zustindigen Behorde, aufbereitetes Wasser fiir die landwirtschaftliche
Bewdsserung gemaf dieser Verordnung zu erzeugen oder damit zu versorgen;

14. ,verantwortliche Partei“ eine Partei, die im Wasserwiederverwendungssystem eine Aufgabe oder Tatigkeit wahrnimmt,
einschlielich des Betreibers einer Aufbereitungseinrichtung oder des Betreibers einer kommunalen Abwasserbehand-
lungsanlage, wenn der Letztgenannte nicht mit dem Betreiber der Aufbereitungseinrichtung identisch ist, der anderen
einschligigen Behorde aufler der benannten zustindigen Behorde, des Betreibers des Verteilungsnetzes von
aufbereitetem Wasser oder der Betreiber einer Speicherinfrastruktur fiir aufbereitetes Wasser;

15. ,Wasserwiederverwendungssystem” die Infrastruktur oder die sonstigen technischen Elemente, die fiir die Erzeugung
von, Versorgung mit und Verwendung von aufbereitetem Wasser erforderlich sind. Es umfasst alle Elemente von der
Zulaufstelle der kommunalen Abwasserbehandlungsanlage bis zu der Stelle, an der aufbereitetes Wasser fur die
landwirtschaftliche Bewidsserung verwendet wird, einschlieflich gegebenenfalls Verteilungs- und Speicherinfrastruktur.

Artikel 4

Verpflichtungen des Betreibers von Aufbereitungseinrichtungen und Verpflichtungen im Zusammenhang mit der
Qualitit von aufbereitetem Wasser

(1)  Der Betreiber von Aufbereitungseinrichtungen stellt sicher, dass aufbereitetes Wasser fiir die landwirtschaftliche
Bewdsserung gemafs Anhang I Abschnitt 1 an der Stelle der Einhaltung Folgendes erfiillt:

a) die in Anhang I Abschnitt 2 festgelegten Mindestanforderungen an die Wasserqualitat;
b) alle zusitzlichen Bedingungen, die die zustindige Behorde in der jeweiligen Genehmigung gemif$ Artikel 6 Absatz 3

Buchstaben ¢ und d fiir die Wasserqualitit festgelegt hat.

Jenseits der Stelle der Einhaltung féllt die Wasserqualitit nicht mehr in die Zustdndigkeit des Betreibers der Aufbereitungs-
einrichtung.

(2)  Um die Einhaltung gemifl Absatz 1 zu gewihrleisten, iiberwacht der Betreiber der Aufbereitungseinrichtung die
Wasserqualitit gemafS

a) Anhang I Abschnitt 2;
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b) allen zusatzlichen Bedingungen, die die zustindige Behorde in der jeweiligen Genehmigung geméfd Artikel 6 Absatz 3
Buchstaben ¢ und d fur die Uberwachung festgelegt hat.

Artikel 5

Risikomanagement

(1)  Fir die Zwecke der Erzeugung von, Versorgung mit und Nutzung von aufbereitetem Wasser sorgt die zustindige
Behorde dafiir, dass ein Risikomanagementplan fiir die Wasserwiederverwendung erstellt wird.

Ein Risikomanagementplan kann sich auf ein oder mehrere Wasserwiederverwendungssysteme bezichen.

(2)  Der Risikomanagementplan fiir die Wasserwiederverwendung wird vom Betreiber der Aufbereitungseinrichtung
gegebenenfalls zusammen mit anderen verantwortlichen Parteien und Endnutzern vorbereitet. Die verantwortlichen
Parteien, die den Risikomanagementplan fur die Wasserwiederverwendung vorbereiten, konsultieren gegebenenfalls alle
anderen beteiligten verantwortlichen Parteien und die Endnutzer.

(3)  Der Risikomanagementplan fiir die Wasserwiederverwendung beruht auf allen in Anhang II genannten wesentlichen
Elementen des Risikomanagements. Er nennt die Risikomanagementaufgaben des Betreibers der Aufbereitungseinrichtung
und der anderen verantwortlichen Parteien.

(4)  Im Risikomanagementplan fiir die Wasserwiederverwendung ist insbesondere Folgendes anzugeben:

a) die Anforderungen an den Betreiber der Aufbereitungseinrichtung gemafl Anhang II Buchstabe B, zusitzlich zu den in
Anhang I genannten Anforderungen, um etwaige Risiken vor der Stelle der Einhaltung weiter einzudimmen;

b) Gefahren, Risiken und geeignete Praventions- und/oder mogliche Korrekturmafinahmen gemaf Anhang II Buchstabe C;

¢) zusitzliche Barrieren im Wasserwiederverwendungssystem und etwaige hinter der Stelle der Einhaltung erforderliche
zusdtzliche Anforderungen zur Gewihrleistung der Sicherheit des Wasserwiederverwendungssystems, gegebenenfalls
einschlielich Bedingungen fiir die Verteilung, Speicherung und Verwendung, sowie die fiir die Erfullung dieser
Anforderungen verantwortlichen Parteien.

(5)  Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, delegierte Rechtsakte gemdf Artikel 13 zur Anderung dieser
Verordnung zu erlassen, um die in Anhang II aufgefilhrten wesentlichen Elemente des Risikomanagements an den
wissenschaftlichen und technischen Fortschritt anzupassen.

Der Kommission wird dariiber hinaus die Befugnis iibertragen, delegierte Rechtsakte gemafl Artikel 13 zur Ergdnzung
dieser Verordnung zu erlassen, um technische Spezifikationen fiir die in Anhang Il aufgefithrten wesentlichen Elemente des
Risikomanagements festzulegen.

Artikel 6

Verpflichtungen hinsichtlich Genehmigungen fiir aufbereitetes Wasser

(1)  Die Erzeugung von und Versorgung mit aufbereitetem Wasser fiir die landwirtschaftliche Bewdsserung gemafs
Anhang I Abschnitt 1 bedarf der Genehmigung.

(2)  Die verantwortlichen Parteien im Wasserwiederverwendungssystem, einschlieflich des Endnutzers, soweit das im
einzelstaatlichen Recht vorgesehen ist, stellen bei der zustindigen Behorde des Mitgliedstaats, in dem die Aufbereitungsein-
richtung betrieben wird oder betrieben werden soll, einen Antrag auf eine Genehmigung bzw. einen Antrag auf Anderung
einer bestehenden Genehmigung.

(3)  In der Genehmigung sind die Verpflichtungen des Betreibers der Aufbereitungseinrichtung sowie gegebenenfalls der
anderen verantwortlichen Parteien anzugeben. Die Genehmigung stiitzt sich auf den Risikomanagementplan fiir die
Wasserwiederverwendung und enthalt unter anderem Folgendes:

a) die Giiteklasse(n) des aufbereiteten Wassers und den landwirtschaftlichen Verwendungszweck, fiir den das aufbereitete
Wasser gemifl Anhang I genehmigt wird, die Verbrauchsstelle, die Aufbereitungseinrichtungen und die geschitzte
jahrliche Menge des aufzubereitenden Wassers;

b) Bedingungen fiir die in Anhang I Abschnitt 2 festgelegten Mindestanforderungen an die Wasserqualitit und die
Uberwachung;
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¢) Bedingungen fur die zusitzlichen Anforderungen, die der Betreiber der Aufbereitungseinrichtung erfiillen muss und die
im Risikomanagementplan fiir die Wasserwiederverwendung festgelegt sind;

d) sonstige Bedingungen, die notwendig sind, um alle nicht hinnehmbaren Risiken fiir die Umwelt oder fiir die Gesundheit
von Mensch und Tier auf ein akzeptables Maf zu reduzieren;

e) den Giltigkeitszeitraum der Genehmigung;
f) die Stelle der Einhaltung.
(4)  Fir die Zwecke der Antragspriifung konsultiert die zustindige Behorde andere einschligige Behorden, insbesondere

die Wasserbehorde und die Gesundheitsbehorde, falls diese nicht mit der zustdndigen Behorde identisch sind, und andere
von der zustdndigen Behorde fiir relevant erachtete Parteien und tauscht mit ihnen einschldgige Informationen aus.

(5)  Die zustindige Behorde entscheidet unverziiglich, ob sie die Genehmigung erteilt. Wenn die zustindige Behorde
aufgrund der Komplexitit eines Antrags mehr als 12 Monate ab Eingang eines vollstindigen Antrags benétigt, um zu
entscheiden, ob sie eine Genehmigung erteilt, so unterrichtet sie den Antragsteller iiber den voraussichtlichen Zeitpunkt
ihrer Entscheidung.

(6)  Die Genehmigung wird regelmifig iiberpriift und gegebenenfalls aktualisiert, jedenfalls aber in den folgenden Fillen:
a) bei einer wesentlichen Anderung der Kapazitit;
b) bei Modernisierung der Ausstattung;

c) bei Einsatz neuer Ausstattung oder neuer Verfahren; oder

d) bei Verdnderungen der klimatischen oder sonstiger Bedingungen, die den 6kologischen Zustand von Oberfliachenwas-
serkorpern erheblich beeinflussen.

(7)  Die Mitgliedstaaten konnen verlangen, dass die Speicherung, Verteilung und Verwendung des aufbereiteten Wassers
einer spezifischen Genehmigung bedarf, um die im Risikomanagementplan fiir die Wasserwiederverwendung gemif3
Artikel 5 Absatz 4 angegebenen zusitzlichen Anforderungen und Barrieren anzuwenden.

Artikel 7

Uberpriifung der Einhaltung der Bedingungen

(1)  Die zustindige Behorde iiberpriift, ob die in der Genehmigung festgelegten Bedingungen erfiillt werden. Die
Uberpriifungen der Einhaltung der Bedingungen erfolgt mit folgenden Mitteln:

a) Vor-Ort-Kontrollen;
b) insbesondere gemif dieser Verordnung gewonnenen Uberwachungsdaten;

¢) allen anderen geeigneten Mitteln.

(2)  Im Falle der Nichteinhaltung der in der Genehmigung festgelegten Bedingungen fordert die zustindige Behorde den
Betreiber der Aufbereitungseinrichtung und gegebenenfalls die anderen verantwortlichen Parteien auf, unverziiglich alle
Mafinahmen zu ergreifen, die fiir die erneute Einhaltung der Bedingungen erforderlich sind, und umgehend die betroffenen
Endnutzer zu informieren.

(3)  Wenn die Nichteinhaltung der in der Genehmigung festgelegten Bedingungen ein erhebliches Risiko fiir die Umwelt
oder die Gesundheit von Mensch oder Tier darstellt, stellt der Betreiber der Aufbereitungseinrichtung bzw. stellen die
anderen verantwortlichen Parteien unverziiglich die Versorgung mit aufbereiteten Wassers solange ein, bis die zustindige
Behorde nach den im Risikomanagementplan fiir die Wasserwiederverwendung festgelegten Verfahren gemaff Anhang I
Abschnitt 2 Buchstabe a festgestellt hat, dass die Einhaltung wieder gegeben ist.

(4)  Beeintrichtigt ein Vorfall die Einhaltung der in der Genehmigung festgelegten Bedingungen, so unterrichten der
Betreiber der Aufbereitungseinrichtung oder die verantwortlichen Parteien umgehend die zustindige Behorde und andere
Parteien, die betroffen sein konnten, und iibermitteln der zustindigen Behorde die fiir die Beurteilung der Auswirkungen
eines solchen Vorfalls erforderlichen Informationen.

(5)  Die zustidndige Behorde iiberpriift regelmifig, ob die verantwortlichen Parteien den im Risikomanagementplan fiir
die Wasserwiederverwendung festgelegten MafSnahmen und Aufgaben nachkommen.
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Artikel 8

Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten

(1) Hat eine Wasserwiederverwendung grenziiberschreitende Bedeutung, so benennen die Mitgliedstaaten eine
Kontaktstelle, um gegebenenfalls mit den Kontaktstellen und zustindigen Behorden anderer Mitgliedstaaten zusammenzu-
arbeiten oder nutzen bestehende Strukturen, die auf internationale Ubereinkiinfte zuriickgehen.

Die Kontaktstellen oder die bestehenden Strukturen haben die Aufgabe:

a) Hilfeersuchen anzunehmen und weiterzuleiten

b) auf Ersuchen Hilfe zu leisten und

¢) die Kommunikation zwischen den zustidndigen Behorden zu koordinieren.

Vor Erteilung der Genehmigung tauschen die zustindigen Behorden mit der Kontaktstelle in dem Mitgliedstaat, in dem
aufbereitetes Wasser verwendet werden soll, Informationen tiber die in Artikel 6 Absatz 3 genannten Bedingungen aus.

(2)  Die Mitgliedstaaten beantworten Hilfeersuchen ohne unangemessene Verzogerung.

Artikel 9

Information und Sensibilisierung

Das Einsparen von Wasserressourcen durch Wasserwiederverwendung wird in den Mitgliedstaaten, in denen aufbereitetes
Wasser fiir die landwirtschaftliche Bewisserung verwendet wird, zum Gegenstand allgemeiner Sensibilisierungskampagnen
gemacht. Solche Kampagnen konnen auch die Werbung fir die Vorteile einer sicheren Wasserwiederverwendung
einschliefSen.

Die betreffenden Mitgliedstaaten konnen zudem Informationskampagnen fiir Endnutzer durchfithren, um fiir die optimale
und sichere Verwendung von aufbereitetem Wasser zu sorgen und auf diese Weise ein hohes Maf§ an Schutz fiir die
Umwelt und fiir die Gesundheit von Mensch und Tier sicherzustellen.

Die Mitgliedstaaten konnen diese Informations- und Sensibilisierungskampagnen dem Umfang der Wasserwieder-
verwendung anpassen.

Artikel 10
Information der Offentlichkeit

(1) Unbeschadet der Richtlinien 2003/4/EG und 2007/2/EG tragen die Mitgliedstaaten, in denen aufbereitetes Wasser fiir
die landwirtschaftliche Bewdsserung im Sinne des Anhangs I Abschnitt 1 der vorliegenden Verordnung verwendet wird,
dafiir Sorge, dass der Offentlichkeit angemessene und aktuelle Informationen iiber die Wasserwiederverwendung online
oder auf anderem Wege zuginglich sind. Diese Informationen umfassen folgende Angaben:

a) Menge und Qualitit des aufbereiteten Wassers, das gemafs dieser Verordnung geliefert wird;

b) prozentualer Anteil des aufbereiteten Wassers, das in dem Mitgliedstaat gemaf dieser Verordnung geliefert wird, an der
Gesamtmenge des behandelten kommunalen Abwassers, sofern entsprechende Daten vorliegen;

¢) gemil dieser Verordnung erteilte oder gednderte Genehmigungen, einschlieSlich der gemdfl Artikel 6 Absatz 3 dieser
Verordnung von den zustindigen Behorden festgelegten Bedingungen;

d) Ergebnis der gemdf Artikel 7 Absatz 1 dieser Verordnung durchgefithrten Uberpriifungen der Einhaltung der
Bedingungen;

e) die gemif Artikel 8 Absatz 1 dieser Verordnung benannten Kontaktstellen.
(2)  Diein Absatz 1 genannten Informationen werden alle zwei Jahre aktualisiert.

(3)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein gemiR Artikel 2 Absatz 2 getroffener Beschluss der Offentlichkeit online
oder auf anderem Wege zuginglich gemacht wird.
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Artikel 11
Information iiber die Uberwachung der Umsetzung

(1) Unbeschadet der Richtlinien 2003/4/EG und 2007/2/EG erstellen und veroffentlichen Mitgliedstaaten, in denen
aufbereitetes Wasser fiir die landwirtschaftliche Bewdsserung gemifl Anhang I Abschnitt 1 verwendet wird, mit
Unterstiitzung der Europdischen Umweltagentur

a) bis 26. Juni 2026 einen alle sechs Jahre zu aktualisierenden Datensatz mit Informationen iiber das Ergebnis der geméf
Artikel 7 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung durchgefiihrten Uberpriifung der Einhaltung der Bedingungen und die
weiteren Informationen, die gemaf Artikel 10 der vorliegenden Verordnung der Offentlichkeit online oder auf anderem
Wege zuganglich zu machen sind;

b) einen anschlieSend jahrlich zu aktualisierenden Datensatz mit Informationen iiber Fille der Nichteinhaltung der in der
Genehmigung festgelegten Bedingungen, die gemdf Artikel 7 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung
zusammengetragen wurden, sowie Informationen iiber die Mafnahmen gemifs Artikel 7 Absitze 2 und 3 der
vorliegenden Verordnung.

(2)  Die Mitgliedstaaten tragen dafiir Sorge, dass die Kommission, die Europdische Umweltagentur und das Europdische
Zentrum fiir die Pravention und die Kontrolle von Krankheiten auf die in Absatz 1 genannten Datensitze zugreifen konnen.

(3)  Die Europiische Umweltagentur erstellt, veroffentlicht und aktualisiert auf der Grundlage der in Absatz 1 genannten
Daten im Einvernehmen mit den Mitgliedstaaten regelmifig oder auf Ersuchen der Kommission eine unionsweite
Ubersicht. Diese Ubersicht umfasst gegebenenfalls Indikatoren fiir die Outputs, Ergebnisse und Auswirkungen dieser
Verordnung, Karten und Berichte der Mitgliedstaaten.

(4)  Die Kommission kann im Wege von Durchfithrungsrechtsakten detaillierte Vorschriften iiber das Format und die
Darstellung der gemdfl Absatz 1 zu liefernden Informationen sowie detaillierte Vorschriften iiber das Format und die
Darstellung der in Absatz 3 genannten unionsweiten Ubersicht erlassen. Diese Durchfithrungsrechtsakte werden nach dem
Uberpriifungsverfahren gemaR Artikel 14 erlassen.

(5) Die Kommission erstellt bis zum 26. Juni 2022 in Absprache mit den Mitgliedstaaten Leitlinien zur besseren
praktischen Umsetzung dieser Verordnung.

Artikel 12

Bewertung und Uberpriifung

(1)  Die Kommission fiihrt bis 26. Juni 2028 eine Bewertung dieser Verordnung durch. Die Bewertung stiitzt sich
mindestens auf Folgendes:

a) die mit der Durchfithrung der Verordnung gesammelten Erfahrungen;

b) die von den Mitgliedstaaten gemédfl Artikel 11 Absatz 1 erstellten Datensitze und die von der Europdischen
Umweltagentur gemif$ Artikel 11 Absatz 3 erstellte unionsweite Ubersicht;

¢) die relevanten wissenschaftlichen, analytischen und epidemiologischen Daten;
d) die technischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse:

e) die Empfehlungen der WHO, soweit vorhanden, oder sonstige internationale Leitlinien oder ISO-Normen.

(2)  Bei der Bewertung achtet die Kommission besonders auf die folgenden Aspekte:
a) die Mindestanforderungen gemaf Anhang I;
b) die wesentlichen Elemente des Risikomanagements gemaf§ Anhang II;

¢) die von den zustindigen Behorden gemidfl Artikel 6 Absatz 3 Buchstaben ¢ und d festgelegten zusitzlichen
Anforderungen;

d) die Auswirkung der Wasserwiederverwendung auf die Umwelt und auf die Gesundheit von Mensch und Tier,
einschlieflich der Wirkung von Stoffen, die zunehmend Anlass zu Besorgnis geben.

(3)  Im Rahmen der Bewertung priift die Kommission, ob es durchfiihrbar ist,

a) den Geltungsbereich dieser Verordnung auf aufbereitetes Wasser fiir weitere spezielle Zwecke, einschlieflich der
Wiederverwendung fiir industrielle Zwecke, auszudehnen;
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b) die Anforderungen dieser Verordnung auf die indirekte Nutzung von behandeltem Abwasser auszudehnen.

(4)  Auf der Grundlage der Ergebnisse der Bewertung, oder wann immer neue wissenschaftliche und technische
Erkenntnisse es erfordern, kann die Kommission priifen, ob die Mindestanforderungen in Anhang I Abschnitt 2
tiberarbeitet werden miissen.

(5)  Die Kommission schligt gegebenenfalls Rechtsvorschriften zur Anderung dieser Verordnung vor.

Artikel 13

Ausiibung der Befugnisiibertragung

(1)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten
Bedingungen iibertragen.

(2)  Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemafS Artikel 5 Absatz 5 wird der Kommission fiir einen Zeitraum
von funf Jahren ab dem 25. Juni 2020 tbertragen. Die Kommission erstellt spdtestens neun Monate vor Ablauf des
Zeitraums von fiinf Jahren einen Bericht iiber die Befugnisiibertragung. Die Befugnisiibertragung verlingert sich
stillschweigend um Zeitraume gleicher Linge, es sei denn, das Europdische Parlament oder der Rat widersprechen einer
solchen Verlidngerung spitestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums.

(3)  Die Befugnisiibertragung gemafd Artikel 5 Absatz 5 kann vom Europiischen Parlament oder vom Rat jederzeit
widerrufen werden. Der Beschluss iiber den Widerruf beendet die Ubertragung der in diesem Beschluss angegebenen
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union oder zu einem im Beschluss
tiber den Widerruf angegebenen spiteren Zeitpunkt wirksam. Die Giiltigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in
Kraft sind, wird von dem Beschluss iiber den Widerruf nicht beriihrt.

(4)  Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission gemdfl den Grundsitzen, die in der
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 iiber bessere Rechtsetzung vom niedergelegt sind, die von den
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverstindigen.

(5)  Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erldsst, ibermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europiischen
Parlament und dem Rat.

(6)  Ein delegierter Rechtsakt, der gemifl Artikel 5 Absatz 5 erlassen Wurde,“tritt nur in Kraft, wenn weder das
Europdische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Ubermittlung dieses Rechtsakts an das
Europiische Parlament und den Rat Einwéinde erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist sowohl das Europdische

Parlament als auch der Rat der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwinde erheben werden. Diese Frist wird auf
Initiative des Europdischen Parlaments oder des Rates um zwei Monate verldngert.

Artikel 14
Ausschussverfahren

(1)  Die Kommission wird von dem Ausschuss unterstiitzt, der durch die Richtlinie 2000/60/EG eingesetzt wurde. Dieser
Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

(2)  Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erldsst die Kommission den Durchfithrungsrechtsakt nicht und Artikel 5
Absatz 4 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung.

Artikel 15
Sanktionen

Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften tiber die Sanktionen, die bei Verstofsen gegen diese Verordnung zu verhdngen sind,
und treffen alle fiir die Anwendung der Sanktionen erforderlichen Mafnahmen. Die vorgesehenen Sanktionen miissen
wirksam, verhiltnismifig und abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Vorschriften und
Mafnahmen bis zum 26. Juni 2024 mit und melden ihr etwaige spitere Anderungen.
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Artikel 16

Inkrafttreten und Geltungsbeginn

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 26. Juni 2023.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Briissel am 25. Mai 2020.

Im Namen des Europdischen Parlaments Im Namen des Rates
Der Prisident Die Présidentin
D. M. SASSOLI A. METELKO-ZGOMBIC
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ANHANG I

VERWENDUNGSZWECKE UND MINDESTANFORDERUNGEN

Abschnitt 1

Verwendungszwecke von aufbereitetem Wasser

Landwirtschaftliche Bewisserung
,Landwirtschaftliche Bewasserung” bedeutet die Bewidsserung folgender Kulturen:

— roh verzehrte Nahrungsmittelpflanzen, d. h. fir den menschlichen Verzehr bestimmte Kulturpflanzen, in rohem oder
unverarbeitetem Zustand;

— verarbeitete Nahrungsmittelpflanzen, d. h. fiir den menschlichen Verzehr bestimmte Kulturpflanzen, nicht roh, sondern
nach einem Bearbeitungsprozess (d. h. gekocht oder industriell verarbeitet);

— Non-Food-Kulturen, d. h. nicht fiir den menschlichen Verzehr bestimmte Kulturen (z. B. Weideflichen und Futter,
Faserpflanzen, Zierpflanzen, Saatgut, Energiepflanzen und Rasenkulturen).

Unbeschadet anderer einschldgiger Rechtsvorschriften der Union in den Bereichen Umwelt und Gesundheit konnen die
Mitgliedstaaten aufbereitetes Wasser fiir weitere Zwecke einsetzen wie etwa

— Wiederverwendung von Wasser fiir industrielle Zwecke sowie

— fiir Zwecke im Zusammenhang mit Freizeit und Umwelt.

Abschnitt 2

Mindestanforderungen

Mindestanforderungen an aufbereitetes Wasser fiir die landwirtschaftliche Bewisserung

Die Giiteklassen von aufbereitetem Wasser und die zulissigen Verwendungszwecke und Bewdsserungsmethoden fiir jede
Giiteklasse sind in Tabelle 1 bestimmt. Die Mindestanforderungen an die Wasserqualitit sind unter Buchstabe a Tabelle 2
aufgefithrt. Die Mindesthdufigkeit und die Leistungsziele der Uberwachung des aufbereiteten Wassers sind unter
Buchstabe b Tabelle 3 (Routineiiberwachung) und Tabelle 4 (Uberwachung zur Validierung) aufgefiihrt.

Kulturpflanzen einer bestimmten Kategorie werden mit aufbereitetem Wasser der entsprechenden Mindestgiiteklasse von
aufbereitetem Wasser gemdfd Tabelle 1 bewissert, es sei denn, es werden geeignete zusatzliche Barrieren gemaf8 Artikel 5
Absatz 4 Buchstabe ¢ verwendet, die dazu fithren, dass die Qualititsanforderungen der Tabelle 2 unter Buchstabe a erfillt
werden. Als Grundlage fiir derartige zusitzliche Barrieren kann die nicht erschépfende Liste der in Anhang II Ziffer 7
genannten Vorsorgemafnahmen oder eine sonstige gleichwertige nationale oder internationale Norm wie die ISO-Norm
16075-2 dienen.

Tabelle 1 — Giiteklassen von aufbereitetem Wasser und zulissige landwirtschaftliche Verwendungszwecke und
Bewisserungsmethoden

Mindestgiiteklasse

von aufbereitetem Kategorie der Kulturpflanzen (¥) Bewisserungsmethode
Wasser
A Alle roh verzehrten Nahrungsmittelpflanzen, deren essbarer Teil | Alle Bewdsserungsmethoden

unmittelbar mit dem aufbereiteten Wasser in Kontakt kommt und
roh verzehrte Hackfriichte

B Roh verzehrte Nahrungsmittelpflanzen, deren essbarer Teil iber | Alle Bewdsserungsmethoden
dem Boden erzeugt wird und nicht unmittelbar mit dem
aufbereiteten Wasser in Kontakt kommt, verarbeitete
Nahrungsmittelpflanzen und Non-Food-Kulturen, einschlieflich
Futterkulturen fiir milch- oder fleischerzeugende Tiere

C Roh verzehrte Nahrungsmittelpflanzen, deren essbarer Teil iber | Tropfbewisserung (**) oder eine
dem Boden erzeugt wird und nicht unmittelbar mit dem andere Bewidsserungsmethode, bei
aufbereiteten Wasser in Kontakt kommt, verarbeitete der ein unmittelbarer Kontakt mit

Nahrungsmittelpflanzen und Non-Food-Kulturen, einschlieflich | dem essbaren Teil der Pflanze
Futterkulturen fiir milch- oder fleischerzeugende Tiere vermieden wird
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Mindestgiiteklasse
von aufbereitetem Kategorie der Kulturpflanzen (¥) Bewisserungsmethode
Wasser
D Industrie- und Energiepflanzen sowie aus Saatgut gewonnene Alle Bewisserungsmethoden (***)

Pflanzen

(*)  Wenn eine bewisserte Kulturpflanzenart in mehrere der Kategorien in Tabelle 1 fillt, gelten die Anforderungen der strengsten

Kategorie.

(**)  Tropfbewisserung (auch als ,Rieselbewdsserung” bezeichnet) ist ein Mikrobewiasserungsverfahren, bei dem die Pflanzen tropfenweise
oder durch einen feinen Strahl mit Wasser versorgt werden; dabei wird das Wasser in sehr kleinen Mengen (2-20 Liter/Stunde) iiber
ein System von Plastikschlduchen mit kleinem Durchmesser und — als Emitter oder Tropfer bezeichneten — Ausldssen auf den
Boden oder direkt unter die Bodenoberfliche geleitet.

(¥ Im Falle von Bewisserungsmethoden, bei denen Regen nachgeahmt wird, sollte besonders auf den Schutz der Gesundheit von
Arbeitnehmern oder Umstehenden geachtet werden. Zu diesem Zweck sind geeignete Vorsorgemaffnahmen anzuwenden.




a) Mindestanforderungen an die Wasserqualitit

Tabelle 2 — Anforderungen an die Qualitit von aufbereitetem Wasser fiir die landwirtschaftliche Bewisserung

Giiteklasse des

Qualititsanforderungen

aufbereiteten Zielvorgabe fiir die Technik E. coli BSB; TSS Tritbung Sonsi
Wassers (Anzahl/100 ml) (mg/l) (mg/l) (NTU) onstige
A Zweitbehandlung, Filtration und <10 <10 <10 <5 Legionella spp.: < 1000 KBE/l, wenn das
Desinfektion - - - Risiko der Aerosolbildung besteht
B weithehand] 4 Desinfeks 100 Intestinale ~ Nematoden  (Eier  von
weitbehandlung und Desinfektion < — ; . e TT
g Gemif Richtlinie Gemif Richtlinie Heln}lnthen). < 1 E'l(/lef%?rh fir - die
Zweitbehandlung und Desinfektion <1000 91/271/EWG 91/271/EWG — Bewass‘amng von Weideflichen oder
] ] i (Anhang I Tabelle 1) | (Anhang I Tabelle 1) Futterptlanzen
D Zweitbehandlung und Desinfektion <10000 —

0T0T9°s

[3d ]

uoru udydsiedoing Jop Ne[qsIUry

6¥[LL1 1
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Das aufbereitete Wasser gilt als den Anforderungen der Tabelle 2 entsprechend, wenn die Messungen des aufbereiteten
Wassers ergeben, dass simtliche nachstehenden Kriterien erfiillt sind:

— die vorgegebenen Werte fiir E. coli, Legionella spp. und intestinale Nematoden werden in mindestens 90 % der Proben
eingehalten. Keiner der Werte der Proben iiberschreitet die maximale Abweichungsgrenze von 1 logarithmischen
Einheit fur den vorgegebenen Wert fiir E. coli und Legionella spp. und 100 % des vorgegebenen Werts fiir intestinale
Nematoden;

— die vorgegebenen Werte fiir BSBs, TSS und Triibung bei Giiteklasse A werden in mindestens 90 % der Proben
eingehalten. Keiner der Werte der Proben iiberschreitet die maximale Abweichungsgrenze von 100 % des
vorgegebenen Werts.

b) Mindestanforderungen an die Uberwachung

Die Betreiber der Aufbereitungseinrichtungen fithren eine Routineiiberwachung durch, um zu tberpriifen, ob das
aufbereitete Wasser den Mindestanforderungen an die Wasserqualitit gemafd Buchstabe a entspricht. Die Routineiibe-
rwachung ist Teil der Verfahren zur Kontrolle des Wasserwiederverwendungssystems.

Die Proben, die verwendet werden, um die Einhaltung der mikrobiologischen Parameter an der Stelle der Einhaltung zu
tiberpriifen, sind gemif§ der Norm EN ISO 19458 oder anderen nationalen oder internationalen Normen, die eine
gleichwertige Qualitit gewihrleisten, zu entnehmen.



Tabelle 3 — Mindesthiufigkeit der Routineiiberwachung von aufbereitetem Wasser fiir die landwirtschaftliche Bewisserung

Mindesthéufigkeit der Uberwachung

Giiteklasse des

Legionella spp.

Intestinale Nematoden

au&ereiteten E. colt BSBs 158 Triibung (falls zutreffend) (falls zutreffend)
assers
A Einmal pro Woche Einmal pro Woche Einmal pro Woche Kontinuierlich Zweimal pro Monat | Zweimal pro Monat oder wie vom Be-
. .. . - . treiber der Aufbereitungseinrichtung nach
B Einmal pro Woche gf?;;fi EWG Richtlinie glegé;fi JEWG Richtlinie — Anzahl der Eier festgelegt wird, die sich im
C Zweimal pro Monat . ) _ in die Aufbereitungseinrichtung
weimal pro Mona (Anhang I Abschnitt D) | (Anhang I Abschnitt D) cinlaufenden Abwasser befinden
D Zweimal pro Monat —

0T0T9°s

[3d ]

uoru udydsiedoing Jop Ne[qsIUry

16/441 1



L 17752 Amtsblatt der Europdischen Union 5.6.2020

Die Uberwachung zur Validierung ist vor der Inbetriebnahme einer neuen Aufbereitungseinrichtung durchzufithren.

Aufbereitungseinrichtungen, die am 25. Juni 2020 bereits in Betrieb sind und die Qualitdtsanforderungen fiir
aufbereitetes Wasser gemafd Buchstabe a Tabelle 2 erfillen, sind von dieser Verpflichtung zur Uberwachung zur
Validierung freigestellt.

Die Uberwachung zur Validierung ist jedoch bei jeder Modernisierung der Ausstattung sowie bei jedem Einsatz neuer
Ausstattung oder neuer Verfahren durchzufithren.

Die Uberwachung zur Validierung wird fiir die strengste Giiteklasse von aufbereitetem Wasser, d. h. Giiteklasse A,
durchgefiihrt, um festzustellen, ob die Leistungsziele (log,o-Reduktion) eingehalten werden. Die Uberwachung zur
Validierung umfasst die Uberwachung der Indikator-Mikroorganismen fiir jede Gruppe von Pathogenen, nidmlich
Bakterien, Viren und Protozoen. Die ausgewihlten Indikator-Mikroorganismen sind: E. coli fiir pathogene Bakterien, -
spezifische Coliphagen, somatische Coliphagen oder Coliphagen fiir pathogene Viren und Clostridium perfringens-
Sporen oder sporenbildende sulfatreduzierende Bakterien fiir Protozoen. Die Leistungsziele (log,o-Reduktion) fiir die
Uberwachung zur Validierung der ausgewahlten Indikator-Mikroorganismen sind in Tabelle 4 festgelegt und miissen
unter Beriicksichtigung der Konzentrationen im Rohabwasser, das in die kommunale Abwasserbehandlungsanlage
eingeleitet wird, an der Stelle der Einhaltung eingehalten werden. Mindestens 90 % der Validierungsproben miissen die
Leistungsziele erreichen oder iibersteigen.

Wenn ein biologischer Indikator nicht in ausreichender Menge im Rohabwasser vorhanden ist, um die log,,-Reduktion
zu erreichen, bedeutet das Fehlen eines solchen biologischen Indikators im aufbereiteten Wasser, dass die Validierungs-
anforderungen eingehalten werden. Die Einhaltung des Leistungszieles kann durch analytische Kontrolle, durch
Addition der Leistung, die den einzelnen Behandlungsschritten auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse fiir
etablierte Standardprozesse wie veroffentlichte Daten von Testberichten oder Fallstudien zuerkannt wird, ermittelt
werden, oder in einem Labor unter kontrollierten Testbedingungen fiir eine innovative Behandlung getestet werden.

Tabelle 4 — Uberwachung zur Validierung bei aufbereitetem Wasser fiir die landwirtschaftliche Bewisserung

Gilteklasse des Leistungsziele fiir die Behandlungskette

i Indikator-Mik ismen (* .
au@zl;esletfsten ndikator-Mikroorganismen (¥) (logo-Reduktion)

A E. coli > 5,0
Coliphagen insgesamt/f-spezifische Coliphagen/ 26,0
somatische Coliphagen/Coliphagen (**)
Clostridium perfringens -Sporen/sporenbildende > 4,0 (bei Clostridium perfringens-Sporen)
sulfatreduzierende Bakterien (***) 2 5,0 (bei sporenbildenden sulfatreduzierenden

Bakterien)

(*)  Anstelle der vorgeschlagenen Indikator-Mikroorganismen kénnen fiir die Uberwachung zur Validierung auch die
Referenzpathogene Campylobacter, Rotavirus und Cryptosporidium herangezogen werden. In diesem Fall gelten die folgenden
log,o-Reduktionsziele: Campylobacter (= 5,0), Rotavirus (> 6,0) und Cryptosporidium (= 5,0).

(* ,Coliphagen insgesamt* wurde als der am besten geeignete Virenindikator ausgewahlt. Wenn jedoch die Analyse der Coliphagen
insgesamt nicht moglich ist, wird mindestens ein Coliphagentyp (f-spezifische Coliphagen oder somatische Coliphagen)
analysiert.

(***) Clostridium perfringens-Sporen werden als der am besten geeignete Indikator fiir Protozoen ausgewihlt. Sporenbildende
sulfatreduzierende Bakterien sind jedoch eine Alternative, wenn die Konzentration von Clostridium perfringens-Sporen nicht
ausreicht, um die erforderliche log;-Reduktion zu validieren.

Die Analysemethoden fiir die Uberwachung werden geméf der Norm EN ISO/IEC-17025 oder anderen nationalen oder
internationalen Normen, die eine gleichwertige Qualitit gewahrleisten, validiert und dokumentiert.
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ANHANG II
A. Wesentliche Elemente des Risikomanagements

Zum Risikomanagement gehort die proaktive Risikoermittlung und -bewiltigung, damit gewihrleistet ist, dass
aufbereitetes Wasser sicher genutzt und bewirtschaftet wird und keine Gefahr fiir die Umwelt oder die Gesundheit von
Mensch oder Tier besteht. Zu diesem Zweck wird ein Risikomanagementplan fiir die Wasserwiederverwendung erstellt,
der auf folgenden Elementen beruht:

1. Beschreibung des gesamten Wasserwiederverwendungssystems, von der Einleitung des Abwassers in die
kommunale Abwasserbehandlungsanlage bis zum Zeitpunkt des Verbrauchs, einschlieflich der Abwasserquellen,
der Behandlungsschritte und -techniken, die in der Aufbereitungseinrichtung zur Anwendung kommen, der
Versorgungs-, Verteilungs- und Speicherinfrastruktur, der beabsichtigten Verwendung, der Verbrauchsstelle und des
Verbrauchszeitraums (z. B. voriibergehender oder punktueller Verbrauch), der Bewisserungsmethode, der
Pflanzenart, anderer Wasserquellen, wenn eine Mischung verwendet werden soll, und der Menge an aufbereitetem
Wasser, die bereitzustellen ist.

2. Ermittlung aller am Wasserwiederverwendungssystem beteiligten Parteien und klare Beschreibung ihrer Aufgaben
und Zustindigkeiten.

3. Ermittlung von Gefahren, insbesondere das Vorhandensein von Schadstoffen und Pathogenen, und des Potenzials
fur gefihrliche Ereignisse, wie Versagen von Behandlungen, unbeabsichtigte Leckagen oder Kontaminationen des
Wasserwiederverwendungssystems.

4. Identifizierung der gefihrdeten Umweltgegebenheiten und Bevolkerungsgruppen und der Wege, auf denen die
Exposition gegeniiber den identifizierten Gefahren erfolgt, unter Beriicksichtigung spezifischer Umweltfaktoren wie
ortliche Hydrogeologie, Topologie, Bodenart und Okologie, und von Faktoren im Zusammenhang mit der Art der
Kulturen und der landwirtschaftlichen Praktiken und Bewdisserungsmethoden. Beriicksichtigung moglicher
irreversibler oder langfristiger negativer Auswirkungen der Wasseraufbereitung auf die Umwelt und die Gesundheit,
gestiitzt durch wissenschaftliche Erkenntnisse.

5. Durchfithrung einer Bewertung der Umweltrisiken und der Risiken fiir die Gesundheit von Mensch und Tier, unter
Beriicksichtigung der Art der ermittelten potenziellen Gefahren, der Dauer der beabsichtigten Verwendungen, der
Umweltgegebenheiten und Bevolkerungsgruppen, die dem Risiko einer Exposition gegeniiber diesen Gefahren
ausgesetzt sind, der Schwere der moglichen Auswirkungen der Gefahren, in Anbetracht des Vorsorgeprinzips sowie
aller einschldgigen Rechtsvorschriften, Leitlinien und Mindestanforderungen an die Sicherheit von Lebens- und
Futtermitteln sowie den Schutz der Arbeitnehmer auf Unions- und nationaler Ebene. Die Risikobewertung konnte
sich auf eine Ubersicht der vorhandenen wissenschaftlichen Studien und Daten stiitzen.

Die Risikobewertung umfasst Folgendes:
a) eine Bewertung der Umweltrisiken, einschlieflich aller folgenden Aspekte:
i) Bestdtigung der Gefahrenarten, einschlieBlich gegebenenfalls des abgeschitzten Nicht-Effekt-Niveaus;
ii) Bewertung des potenziellen Expositionsausmafes;
iliy Charakterisierung der Risiken.
b) eine Bewertung der Risiken fiir die Gesundheit von Mensch und Tier, einschlieflich aller folgenden Aspekte:
i) Bestitigung der Gefahrenarten, einschliefSlich gegebenenfalls der Dosis-Wirkungs-Beziehung;
ii) Bewertung des potenziellen Dosis- oder Expositionsausmafes;
i) Charakterisierung der Risiken.

Die Risikobewertung kann mittels einer qualitativen oder semi-quantitativen Risikobewertung erfolgen. Eine
quantitative Risikobewertung wird vorgenommen, wenn ausreichendes Beweisdatenmaterial vorliegt, oder bei
Projekten, die ein hohes Risiko fiir die Umwelt oder die 6ffentliche Gesundheit bergen.

Bei der Risikobewertung miissen mindestens die nachstehenden Anforderungen und Verpflichtungen beriicksichtigt
werden:

a) die Anforderung, Wasserverschmutzung durch Nitrate gemif$ der Richtlinie 91/676/EWG zu verringern und zu
verhindern;

b) die Verpflichtung, in Schutzgebieten fiir Trinkwasser fiir den menschlichen Gebrauch die Anforderungen der
Richtlinie 98/83/EG einzuhalten;

¢) die Anforderung, die Umweltziele der Richtlinie 2000/60/EG einzuhalten;
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n)

die Anforderung, die Verschmutzung des Grundwassers geméf der Richtlinie 2006/118/EG zu verhindern;

die Anforderung, die Umweltqualititsnormen der Richtlinie 2008/105/EG fiir prioritdre Stoffe und bestimmte
andere Schadstoffe einzuhalten;

die Anforderung, die Umweltqualititsnormen der Richtlinie 2000/60/EG fir Schadstoffe von nationaler
Bedeutung, ndmlich einzugsgebietsspezifische Schadstoffe, einzuhalten;

die Anforderung, die Normen der Richtlinie 2006/7/EG fiir die Qualitit der Badegewisser einzuhalten;

die Anforderungen an den Schutz der Umwelt und insbesondere der Boden bei der Verwendung von
Kldrschlamm in der Landwirtschaft gemaf der Richtlinie 86/278EWG;

die Anforderungen an die Lebensmittelhygiene gemidfl der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 sowie der Leitlinien
in der Bekanntmachung der Kommission mit dem Leitfaden zur Einddimmung mikrobiologischer Risiken durch
gute Hygiene bei der Primarproduktion von frischem Obst und Gemiise;

die Anforderungen an die Futtermittelhygiene gemif der Verordnung (EG) Nr. 183/2005.

die Anforderung, die einschligigen mikrobiologischen Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 2073/2005
einzuhalten;

die Anforderungen an die Hochstgehalte fiir bestimmte Kontaminanten in Lebensmitteln gemifs der
Verordnung (EG) Nr. 1881/2006;

die Anforderungen an die Hochstgehalte an Pestizidriickstinden in oder auf Lebens- und Futtermitteln
pflanzlichen und tierischen Ursprungs gemif der Verordnung (EG) Nr. 396/2005;

die Anforderungen an die Gesundheit von Tieren gemafs der Verordnungen (EG) Nr. 1069/2009 und (EU)
Nr. 142/2011.

B. Bedingungen fur die zusitzlichen Anforderungen

6. Uber die in Anhang I Abschnitt 2 genannten Anforderungen an die Wasserqualitit und an die Uberwachung hinaus
sind zusitzliche oder strengere oder zusitzliche und strengere Anforderungen an die Wasserqualitit und an die
Uberwachung in Betracht zu ziehen, wenn es fur die Sicherstellung eines angemessenen Schutzes der Umwelt und

der

Gesundheit von Mensch und Tier erforderlich und zweckmifig ist, insbesondere wenn es eindeutige

wissenschaftliche Belege dafiir gibt, dass das Risiko seinen Ursprung in dem aufbereiteten Wasser und nicht in
anderen Quellen hat.

Entsprechend den Ergebnissen der Risikobewertung gemaff Nummer 5 konnen die zusdtzlichen Anforderungen
insbesondere Folgendes betreffen:

a) Schwermetalle;

b) Pestizide;

¢) Desinfektionsnebenprodukte;

d) Arzneimittel;

e) andere Stoffe, die zunehmend Anlass zu Besorgnis geben, einschlieSlich Mikroschadstoffen und Mikroplastik;

f) antimikrobielle Resistenzen.

C. Vorsorgemafinahmen

7.

Festlegung von Vorsorgemafinahmen, die zur Risikobegrenzung bereits eingefithrt wurden oder eingefithrt werden
sollten, damit alle ermittelten Risiken angemessen bewaltigt werden konnen. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem
Schutz von Wasserkorpern, aus denen Wasser fiir den menschlichen Gebrauch entnommen wird, bzw.
einschlidgigen Schutzgebieten.

Diese Vorsorgemafinahmen kénnen Folgendes umfassen:

Zugangskontrollen;
zusitzliche Desinfektions- oder Schadstoffbeseitigungsmafinahmen;
spezifische Bewisserungstechniken, die das Risiko der Aerosolbildung verringern (z. B. Tropfbewisserung);

besondere Anforderungen an die kiinstliche Beregnung (z. B. maximale Windgeschwindigkeit, Abstand
zwischen Beregnungsanlage und empfindlichen Gebieten);
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) besondere Anforderungen an landwirtschaftliche Flachen (z. B. Hangneigung, Wassersittigung des Feldes und
Karstgebiete);

f) Forderung des Absterbens von Pathogenen vor der Ernte;

g) Festlegung von Mindestsicherheitsabstinden (z. B. vom Oberflichenwasser, einschlieflich Quellen fiir den
Viehbestand, oder anderen Titigkeiten wie Aquakultur, Fischzucht, Schalentier-Aquakultur, Schwimm- oder
anderen Wassersportaktivititen);

h) Beschilderung an Bewisserungsflichen, die darauf hinweisen, dass aufbereitetes und nicht als Trinkwasser
geeignetes Wasser verwendet wird.

In Tabelle 1 sind besondere Vorsorgemaffnahmen aufgefiihrt, die gegebenenfalls relevant sein kénnen.

Tabelle 1 — Besondere Vorsorgemafinahmen

Giiteklasse des

aufbereiteten besondere Vorsorgemafinahmen:
Wassers
A — Schweine diirfen nicht mit Futter in Berithrung kommen, das mit aufbereitetem Wasser

bewissert wurde, es sei denn, es ist durch hinreichende Daten belegt, dass die Risiken im
besonderen Fall beherrschbar sind.

B — Bewisserte oder herabgefallene Erzeugnisse, die feucht sind, diirfen nicht geerntet werden.

— Laktierendes Milchvieh muss von den Weideflichen ferngehalten werden, bis diese trocken
sind.

— Futter muss vor der Verpackung getrocknet oder siliert werden.

— Schweine diirfen nicht mit Futter in Berithrung kommen, das mit aufbereitetem Wasser
bewissert wurde, es sei denn, es ist durch hinreichende Daten belegt, dass die Risiken im
besonderen Fall beherrschbar sind.

C — Bewiisserte oder herabgefallene Erzeugnisse, die feucht sind, diirfen nicht geerntet werden.

— Weidevieh muss nach der letzten Bewdsserung funf Tage lang von den Weideflichen
ferngehalten werden.

— Futter muss vor der Verpackung getrocknet oder siliert werden.

— Schweine diirfen nicht mit Futter in Berithrung kommen, das mit aufbereitetem Wasser
bewissert wurde, es sei denn, es ist durch hinreichende Daten belegt, dass die Risiken im
besonderen Fall beherrschbar sind.

D — Bewisserte oder herabgefallene Erzeugnisse, die feucht sind, diirfen nicht geerntet werden.

8. Angemessene Qualititskontrollsysteme und -verfahren, einschlieflich fiir die Uberwachung der einschligigen
Parameter fiir aufbereitetes Wasser, und angemessene Wartungsplane fiir die Ausstattung.

Es wird empfohlen, dass der Betreiber der Aufbereitungseinrichtung ein nach ISO 9001 oder einer gleichwertigen
Norm zertifiziertes Qualititsmanagementsystem einrichtet und unterhalt.

9. Umweltitberwachungssysteme zur Sicherstellung, dass ein Uberwachungs-Feedback zur Verfiigung gestellt wird
und dass alle Prozesse und Verfahren ordnungsgemaf validiert und dokumentiert werden.

10. Geeignete Systeme zur Bewiltigung von Vorfillen und Notfillen, einschliefSlich Verfahren zur angemessenen
Unterrichtung aller relevanten Kreise in solchen Fillen und regelméfige Aktualisierung des Notfallplans.

Die Mitgliedstaaten konnten die vorhandenen internationalen Leitlinien oder Normen, wie ISO 20426:2018
Leitfaden zur Beurteilung des Gesundheitsrisikos und zur Behandlung von Wasser fiir die Wiederverwendung,
ISO 16075:2015 Empfehlungen fiir die Nutzung von aufbereitetem Abwasser fiir die Bewdsserung oder andere,
auf internationaler Ebene anerkannte gleichwertige Standards, oder WHO-Leitlinien, zur systematischen
Ermittlung von Gefahren sowie zur Risikobewertung und -bewiltigung heranziehen, wobei sie sich auf einen
Priorititsansatz, der auf die gesamte Kette (von der Wiederaufbereitung von kommunalem Abwasser bis zur
Verteilung und Verwendung fiir die landwirtschaftliche Bewisserung und bis zur Kontrolle der Auswirkungen)
angewandt wird, und eine standortspezifische Risikobewertung stiitzen.

11. Sicherstellung, dass zwischen den verschiedenen Akteuren Koordinierungsmechanismen eingerichtet werden, um
eine sichere Erzeugung und Verwendung von aufbereitetem Wasser zu gewdahrleisten.
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II

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter)

INTERNATIONALE UBEREINKUNFTE

BESCHLUSS (EU) 2020/742 DES RATES
vom 29. Mai 2020

iiber den Abschluss des Abkommens in Form eines Briefwechsels zwischen der Europdischen Union

und der Islamischen Republik Mauretanien iiber die Verlingerung des Protokolls zur Festlegung der

Fangmoglichkeiten und der finanziellen Gegenleistung nach dem partnerschaftlichen

Fischereiabkommen zwischen der Europiischen Gemeinschaft und der Islamischen Republik
Mauretanien, das am 15. November 2019 ausliuft

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union, insbesondere auf Artikel 43 in Verbindung mit
Artikel 218 Absatz 6 Unterabsatz 2 Buchstabe a Ziffer v,

auf Vorschlag der Europiischen Kommission,
nach Zustimmung des Europdischen Parlaments ('),
in Erwigung nachstehender Griinde:

(1)  Gemifl dem Beschluss (EU) 2019/1918 des Rates (%) wurde das Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen
der Europdischen Union und der Islamischen Republik Mauretanien iiber die Verlingerung des am 15. November
2019 auslaufenden Protokolls zur Festlegung der Fangmoglichkeiten und der finanziellen Gegenleistung nach dem
partnerschaftlichen Fischereiabkommen zwischen der Europdischen Gemeinschaft und der Islamischen Republik
Mauretanien (im Folgenden ,Abkommen in Form eines Briefwechsels) am 13. November 2019 unterzeichnet.

(2)  Mit dem Abkommen in Form eines Briefwechsels wird das Ziel verfolgt, der Union und der Islamischen Republik
Mauretanien die Moglichkeit zu geben, weiterhin zusammenzuarbeiten, um eine nachhaltige Fischereipolitik und die
verantwortungsvolle Nutzung der Fischereiressourcen in den mauretanischen Gewissern zu fordern sowie den
Fischereifahrzeugen der Union die Ausiibung ihrer Fischereititigkeiten in diesen Gewéssern zu ermdglichen.

(3)  Das Abkommen in Form eines Briefwechsels sollte genehmigt werden —
HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Das Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen der Europdischen Union und der Islamischen Republik Mauretanien
tiber die Verldngerung des Protokolls zur Festlegung der Fangmaglichkeiten und der finanziellen Gegenleistung nach dem
partnerschaftlichen Fischereiabkommen zwischen der Europidischen Gemeinschaft und der Islamischen Republik
Mauretanien, das am 15. November 2019 auslduft wird im Namen der Union genehmigt.

(') Zustimmung vom 13. Mai 2020 (noch nicht im Amtsblatt veroffentlicht).

(* Beschluss (EU) 2019/1918 des Rates vom 8. November 2019 iiber die Unterzeichnung — im Namen der Europdischen Union — und
die vorldufige Anwendung des Abkommens in Form eines Briefwechsels zwischen der Europaischen Union und der Islamischen
Republik Mauretanien iiber die Verldngerung des Protokolls zur Festlegung der Fangmaoglichkeiten und der finanziellen Gegenleistung
nach dem partnerschaftlichen Fischereiabbkommen zwischen der Europidischen Gemeinschaft und der Islamischen Republik
Mauretanien, das am 15. November 2019 auslduft (ABl. L 297 Ivom 18.11.2019, S. 1).
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Artikel 2

Der Prasident des Rates nimmt die in Nummer 6 des Abkommens in Form eines Briefwechsels vorgesehene
Notifizierung vor ().

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

Geschehen zu Briissel am 29. Mai 2020.

Im Namen des Rates
Die Prisidentin
A. METELKO-ZGOMBIC

() Der Tag des Inkrafttretens des Abkommens in Form eines Briefwechsels wird auf Veranlassung des Generalsekretariats des Rates im
Amtsblatt der Europdischen Union veroffentlicht.
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BERICHTIGUNGEN
Berichtigung der Durchfithrungsverordnung (EU) 2020/730 des Rates vom 3. Juni 2020 zur

Durchfiihrung der Verordnung (EU) 2017/1509 iiber restriktive Maflnahmen gegen die
Demokratische Volksrepublik Korea

(Amtsblatt der Europdischen Union L 172 I vom 3. Juni 2020)

Auf der Umschlagseite und auf Seite 1, Titel der Verordnung:

Anstatt: ,DURCHFUHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2020/730 DES RATES vom 3. Juni 2020 zur
Durchfithrung der Verordnung (EU) 20171509 iiber restriktive Mafinahmen gegen die
Demokratische Volksrepublik Korea“

muss es heiféen: ,DURCHFUHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2020/730 DES RATES vom 2. Juni 2020 zur
Durchfithrung der Verordnung (EU) 2017/1509 diiber restriktive Mafinahmen gegen die
Demokratische Volksrepublik Korea“.

Seite 1, Schlussformel:
Anstatt: ,Geschehen zu Briissel am 3. Juni 2020.¢

muss es heiflen: ,Geschehen zu Briissel am 2. Juni 2020.”







ISSN 1977-0642 (elektronische Ausgabe)
ISSN 1725-2539 (Papierausgabe)

|
Amt fur Veroffentlichungen der Européischen Union
2985 Luxemburg
LUXEMBURG




	Inhalt
	Verordnung (EU) 2020/740 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 2020 über die Kennzeichnung von Reifen in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und andere Parameter, zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/1369 und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 
	ANHANG I PRÜFUNG, EINSTUFUNG UND MESSUNG VON REIFENPARAMETERN 
	ANHANG II INHALT UND FORMAT DER REIFENKENNZEICHNUNG 
	ANHANG III PRODUKTDATENBLATT 
	ANHANG IV INFORMATIONEN IN TECHNISCHEM WERBEMATERIAL 
	ANHANG V LABORABGLEICHVERFAHREN ZUR MESSUNG DES ROLLWIDERSTANDS 
	ANHANG VI ÜBERPRÜFUNGSVERFAHREN 
	ANHANG VII INFORMATIONEN, DIE VOM LIEFERANTEN IN DIE PRODUKTDATENBANK EINZUGEBEN SIND 
	ANHANG VIII ENTSPRECHUNGSTABELLE 

	Verordnung (EU) 2020/741 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 2020 über Mindestanforderungen an die Wasserwiederverwendung (Text von Bedeutung für den EWR) 
	ANHANG I VERWENDUNGSZWECKE UND MINDESTANFORDERUNGEN 
	ANHANG II 

	Beschluss (EU) 2020/742 des Rates vom 29. Mai 2020 über den Abschluss des Abkommens in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Union und der Islamischen Republik Mauretanien über die Verlängerung des Protokolls zur Festlegung der Fangmöglichkeiten und der finanziellen Gegenleistung nach dem partnerschaftlichen Fischereiabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Islamischen Republik Mauretanien, das am 15. November 2019 ausläuft 
	Berichtigung der Durchführungsverordnung (EU) 2020/730 des Rates vom 3. Juni 2020 zur Durchführung der Verordnung (EU) 2017/1509 über restriktive Maßnahmen gegen die Demokratische Volksrepublik Korea (Amtsblatt der Europäischen Union L 172 I vom 3. Juni 2020) 

